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(Geseche; Derordnungen der Reichsbehördrun.

 genehmiet die auliegenden „Organisatorischen Besti Fu. für Meine Sd
Ich genehmige die anliegenden „Organisatorischen Bestimmungen“ für Meine Schut

uup#e für Deutsch-Ost Afrita und ermächtige Sie, wegen ihrer Ausführung das Weitere zu ver

aulassen, sowie erforderlich werdende Erläuterungen, Ergänzungen und Abänderungen dazu,

joiern sie nicht prinzipieller Natur sind, selbständig zu versügen.

Berlin, den 9. April 1891. #

Withelm.
v. Caprivi.

An den Reichslangler.

Organisatorische Bestimmungen für die Kaiserliche Schutztruppe

für Deutsch-Ost-Afrika.

Abschnitt l.

Allgemeines.

Die Schuptruppe ist in Bezug auf militärische Orgauisation und Disziplin dem Reichs

lunzler (Reichs-Marine-Ann! unterstellt. Betreffs der Verwaltungesiche Abschnit VI) und der

Verwendung= sowohl zu militärischen Unternehmungen als auch zu zwecken der Civil-

verwaltung untersteht sie dem Gonverneur von Deutsch-Ost-Afrila und weilerhin dem Reichs

lunzler (Auswärtiges Amt, Kotonialabtheilung.
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Der Gouverneur erläßt in der Regel seine Weisungen für die Schutztruppe an den

Kommandeur derselben. Sollie in besonderen Fällen der Gonverneur sich veranlaßt sehen,

einzelnen Unterabtheilungen Befehle direkt zugehen zu lassen, so hat er hiervon alsbald auch

dem Kommandeur Mittheilung zu machen.

Die mit Wahrnehmung der Geschäfte der örtlichen Behörden siehe 1II. 3 — be.

auftragten Offiziere können von dem Gonverneur für ihren Bezirk zu Bezirtshauptleuten ernannt

werden. Sie unterstehen als solche dem Gonverneur, von dem sie ihre Befehle empfangen und

an den sie berichten. In militärischer Hinsicht verbleiben sie dem Kommandeur unterstellt, doch

gehen ihre Berichte auch in militärischen Angelegenheiten unter sliegendem Siegel durch die

Hände des Gonverncurs an den Kommaundeur.

Abschnitt II.

A. Gliederung.

1. Die Angehörigen der Schutztrupve gliedern sich in

a) Ossiziere:

Kommandreur,

Oberführer,

Kompagnieführer
Lientenants:

Ztabsosiiziere

li Deckoffiziere:

Deckoffiziere,

Zahlmeisteraspiranten:

Unteroffiziere:
Feldwebel,

Sergeanten,

Unteroffiziere,

Lazarethgehülfen:
1 Aerzte:

Oberarzt.

Nerzle;
Militärbramie:

Obere Beamte #mit Offihierraugn, Intendant, Ober Büchsenmacher, Umier=

Büchsenmacher:
Gemcinc.

—

—

2. Durch ablommandirte deutsche Mililärpersonen sind zu besetzen:

Offizier= und Unterossizierstellen des Stabes des Kommandcurs esiehe

Zisser 11

alle Ofügierslellen bis einschließlich Kompagnieführer herunter:

bei jeder Kompagnie mindestens die Stellen eines Lieutenants, des Feld-

webels und von vier Sergeanten oder Unterossizieren

Lagarethgehülse):
die Stellen sämmtlicher Aerzte und Beamten.

Mit Farbigen lönnen bei jeder Kompagnie die Stelle eines Lientenants und der Rest

der Stellen der Sergeanten und Unterossiziere besetzt werden.

Deutsche Militärpersonen gehen den farbigen IJnhabern einer Charge gleichen Dienst

ranges siets vor. Zwischen den deutschen Deckossizieren, Unterossizieren und Beamten cinerseits

und farbigen Ossizieren andererseits besteht lein Unterordnungsverhällniß.

(darunter ein
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3. Die Schutztruppe gliedert sich nach Maßgabe des Etats in:

den Stab,

10 Kompagnien zu etwa 150 Köpfen

und

die erforderlichen örtlichen Behörden.

Für Expeditionen werden die erforderlichen Abtheilungen jedesmal vom Kommandeur

zusammengestellt.

4. Der Stab besteht aus

dem Kommandeur,

einem Oberführer zur Verfügung,

sieben Lieutenants (zwei Adjutanten, vier zur Verfügung bei Ertrankungen 2c.,

einer zur Dienstleistung in Berlin),

einem Oberarzt, welchem sämmtliche Aerzte und Lazarethe — unbeschadet

deren Unterstellung unter die örtlichen Behörden —nachgeordnet sind,

einem Intendanten, welcher gleichzeitig die Obliegenheiten des Dezernenten

und Kurators bei der Hauptlasse des Gonvernements wahrnimmt,

und dem erforderlichen Unterpersonal.

Mit Wahrnehmung der Geschäfte der örtlichen Behörden sind im Allgemeinen die

ältesten, in der Station amvesenden Offiziere der Schutztruppe zu beauftragen. Zu jeder

Siation gehört in der Regel ein Arzt und ein Lazareth, sowie ein Magazin unter einem oder

mehreren Beamten.

5. Die Vertheilung der Schutztruppe und deren Unterbringung auf den Stationen

ordnet der Kommandeur im Einzelnen nach den allgemeinen Bestimmungen des Gonverneurs.

B. Rangverhältnissc.

1. Jeder im Personal Etat der oslafrikanischen Schutztruppe stehende Deutsche bekleidet

— umabhängig von seinem in früheren Verhältuissen etwa innegehabten Nange und unabhängig

von demjenigen Range, welchen er bei eventuellem Ausscheiden aus oben gedachtem Etat (Ab-

schnin V 1|I. B. 7 und C.) demnächst wieder einnimmt — während seiner Zugehörigkeit zum

Eiat der ostafrilanischen Schutztruppe einen militärischen Nang.

Die Rangverhältnisse zwischen den zur Schuttruppe gehörigen Personen und dem

Intendanten regeln sich nach nachstehender Tabelle:

Hauptllasse: Rangklasse:

) Stabsoffiziere: 1. Kommandeur,

2. Oberführer, Oberarzt,

b) Hauptleute: KLompagnieführer, Intendant,

C) Subalternoffiziere: Lientenants, Aerzte,

 Deckofsiziere: Deckofsiziere, Zahlmeisteraspiranten, Ober-Büchsenmacher,
C)Unteroffiziere: 1. Feldwebel, Schreiber,

2. Sergeanten, Unteroffiziere, Lazarethgehülsen, Unter-

Büchsenmacher.

2. a) Das Verhältniß der Schutztruppe zur Marine richtet sich nach der „Instruktion

über das dienstliche und außerdienstliche Verhältniß des Landheeres und der

Marine zu einander“ vom 30. Oktober 1865 mit der Maßgabe, daß Personen

der Hauptklassen a, b, c (siehe vorstehende Tabelle) unter sich nach dem Datum

ihres Sekond= bezw. Unterlieutenants-Patentes rangiren. Personen, welche

ein Selond= bezw. Unterlientenants-Patent nicht haben, rangiren innerhalb
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ihrer Hauptklassen hinter allen Juhabern derartiger Patente von der Marine

sowohl wie von der Schutztruppe.

Die im Deckoffizier= und Unterossizier-Nange stehenden Mililärpersonen (Haupt

klasse 4# und ch) rangiren in der Reihenfolge der Nangklassen nach den Chargen.

Bei gleichen Chargen ist das Datum der früheren oder späteren Vercidigung

maßgebend für ältere oder jüngere Anciennetät.

Zwischen Deckoffizieren, Unteroffizieren und Mamschaften cinerscits

und farbigen Offizieren und Unteroffizieren andererseits findet kein Unter-

ordnungsverhältniß statt.

3. Das Verhältuiß der Schubtruppe zur Kolonial-Flottille regelt sich gleichfalls nach

der „Instruktion über das dienstliche und außerdienstliche Verhältniß des Landheeres und der

Marine zu einander“ mit der Maßgabe, daß die deutschen Militärpersonen der Kolonial=

Flottille zu den farbigen Offizieren und Unteroffizieren der Schutztruppe in teinem Unter-

ordnungsverhältniß stehen.

—

Abschnitt III.

Obliegenheiten der einzelnen Dienststellen. Ausbildung.

1. Die Obliegenheiten der einzelnen Dienststellen sind im Allgemeinen dieselben wie

die der entsprechenden Dienststellen der Marinc-Infanterie bezw. des Reichsheeres.

Sie richten sich im Einzelnen nach den vorliegenden Bestimmungen und den speziellen

Anordnungen des Kommandeurs.

2. Der Kommandeur ist verpflichtet, für die Leistungsfähigkeit der Schutztruppe zur

Erfüllung der ihr zugewiesenen Aufgaben zu sorgen: im Speziellen trägt er die Verantwortung

für die Disziplin, Ausbildung, inneren Dienst und Verwaltung. Die Erlasse des Reichskanzlers

(Reichs Marine-Amts) an den Kommandeur und dessen Berichte an den Reichskanzler (Reichs

Marinc-Amt) gehen unter fliegendem Siegel durch die Hände des Gouverneurs.

Hat der Kommandeur in militärischer Beziehung Bedenten gegen Anordnungen des

Gouverneurs, so darf er diesem hiergegen Vorstellungen machen. Veharrt der Gonwerncur

auf seinen Anordnungen, so hat der Kommandeur dieselben auszuführen, lann aber unter

Mittheilung an den Gonverneur über seine Bedenten an den Reichskanzler (Reichs-Marinc=

Amt) berichten.
3. Die Ausbildung der Schutztruppe ist thunlichst den für die Ausbildung der

Marine-Insanterie bestehenden Bestimmungen anzulehnen. Dic erforderlichen Abweichungen

von den deutschen Vorschriften regelt der Kommandeur und unterbreitet sie, sobald genügende

Ersahrungen gesammelt sind, der Genehmigung des Reichslanzlers (Reichs Marine Amtg).

Abschnitt IV.

Ausrüstung und Bewasfnuung, Dienstsiegel.

1. Für Bekleidung und Ausrüstung, Wassen und Munition gelten die in Anlage

gegebenen Etats.

Die Festsehung der Proben für die Unisorms und Ausrüstungsgegenstände sowie für

die Wassen veranlaßt das Auswärtige Amt (Kolonialabtheilung).

2. Die Schuttruppe führt Dienstsiegel mit dem Reichsadler und der Umschrift

„Kaiserliche Schutztruppc für Deutsch Ost-Afrika.“

*) Nicht abgedruckt.
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Soweit außer dem Stabe noch für andere Dienststellen der Schutztruppe die Führung

von Dienstsiegeln erforderlich ist, bestimmt hierüber der Gouverneur auf Vorschlag des Kom-

mandeurs.

Abschnitt V.

Stammrollen, Führungslisten, Krankenbücher.

1. Beim Stabe der Schutztruppe werden über die lommandirten deutschen Militär-

personen nach dem anliegenden Muster Stammrollen geführt, welche die Grundlage für alle

ihre Person betreffenden Angelegenheiten, sowie für die Beurtheilung etwaiger späterer Ver-

sorgungsansprüche bilden und jederzeit aufdem Laufenden sein müssen.

Auszüge aus denselben sind den Betreffenden alljährlich und vor Antritt eines längeren

Urlaubs, einer größeren Expedition oder vor dem Ausscheiden aus der Schuttruppe zur

Anerlemnung durch Namensunterschrift vorzulegen und der Stammrolle als Anlage beizufügen.

Eine Abschrift der Stammrollen des Stabes befindet sich bei jeder Kompagnie und

Slation betreffs der denselben zugetheilten Militärpersonen.

Imwieweit ecine listliche Führung der farbigen Angehörigen der Schutztruppe sowie

derienigen Personen, welche sich in einem sonstigen Dienst oder Vertragsverhältniß zur Schutz

muppe befinden, stattzufinden hat, bestimmt der Kommandeur.

2. Der Kommandeur der Schutztruppe führt eine Führungsliste, in der alljährlich

eine kurze Beurtheilung des dienstlichen und außerdienstlichen Verhaltens aller im Offizierrang

siehenden deutschen Militärpersonen einzutragen ist.

Abschrift derselben ist zum 1. Januar über alle der Schutztruppe an diesem Zeitpunkt

Angehörenden dem Reichstanzler (Reichs-Marinc=Amt)unddurch diesen mit seinen etwa er

forderlichen Bemertungen Seiner Majestät dem Kaiser vorzulegen. #

Die Führung der Deckoffizierr, Unterofsiziere und Beamten ist bei Versetungen

bezw. beim Austritt aus der Schutztruppe in der Stammrolle unter „Bemerkungen“ ein

zutragen.

3. Auszüge aus der Stammrolle und den Führungslisten bilden die Ueberweisungs

bapiere beim Rücktritt aus der Schutztruppe.

I. Bei jedem Lazareth ist ein Krantenbuch und bei jeder Kompagnie oder detachirten

Abtheilung ein Revierkranlenbuch zu führen, welches außer den zur Feststellung des Kranken

nöthigen Angaben enthalten muß:

Dalum und Kranlheitsbesund bei der Aufnahme, Entstehungsursache, Verlauf

der Kranlheit, Datum und Art des Ausscheidens aus dem Lazareth bezw.

Novier.

Abschnitt VI.

Berwaltung.

1. Zur Erledigung der die ötanomischen Angelegenheiten der Schutztruppe betressenden

örtlichen Geschäfte besteht eine Dienststelle, welche die Bezeichnung „Intendantur“ führt. Ihrer

Vearbeitung bezw. Fürsorge unterliegen insbesondere:
die Natural= und Geldverpflegung, Unterbringung, Belleidung, Beschaffung von

Wassen und Munition, das Magaziiumesen, ferner die Elatskontrolc, sowie über

haupt das gesammte Kassen und Rechnungswesen der Schutztruppe.

2. Die „Intendamur“" sicht für die Angelegenheiten der Schutztruppe unter der

Oberleitung des Lommandeurs, mit den sich aus dessen Unterstellung unter den Gomwerneur

ergebenden Einschränlungen.

*) Nicht abgedruckl.
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In den ökonomischen Angelegenheiten wird die Schuttruppe nach außen hin durch den

Kommandeur vertreten. Derselbe kann diese Befugniß unter eigener Verantwortung auf ihm

nachgeordnete Organe übertragen.
Die Berichte an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung) in Ver

waltungsangelegenheiten werden seitens des Kommandeurs erstattet und gehen ebenso wie die

für den Kommandeur bestimmten Erlasse des Reichskanzlers unter fliegendem Siegel durch die

Hände des Gonverneurs. Damit der Lettere in Betreff der Verwaltung bei der Schutztruppe

auf dem Laufenden erhalten wird, ist ihm seitens des Kommandeurs von allen wichtigeren

Verwaltungsangelegenheiten Mittheilung zu machen.

3. Wenn dem Intendauten Anordnungen des Kommandeurs der gesetzlichen oder

reglementarischen Begründung zu entbehren oder aus ölonomischen Rücksichten bedenklich scheinen,

so hat er dem Kommandeur hierüber Vortrag zu halten. Entscheidet der Letztere abweichend

von der Ansicht des Intendanten, so ist diese Entscheidung unter der Verantwortung des

Kommandeurs zur Ausführung zu bringen: jedoch hat der Intendant in jedem Falle das

Recht, über seine entgegengesetzte Auffassung unter Mittheilung an den Kommandeur dem

Gouverncur zu berichten.

1. Bezüglich der ölonomischen Angelegenheiten ressortiren auch die Stationen der

Schutztruppe vom Intendanten. Bei jeder Station sungirt ein Beamter als Rechnungsführer

unter Verantwortlichkeit der örtlichen Behörde.

5. Die Kassengeschäste werden beim Stabe von der Hauptlasse des Gouvernements,

bei den Stationen von der betreffenden Bezirkslasse unter der Aussicht des Intendanten bezw.

des Bezirkshauptmanns miterledigt. Leuterer ist besugt, den Rechnungsführer bei der Station

zur Erledigung der Kassengeschäfte des Begzirls heranzuziehen.

6. Für das Kassen und Rechnungswesen gelten die für die Hauptkasse und die

Bezirkslassen erlassenen Vorschriften.

7. Die deutschen Militärpersonen der Schunztruppe lönnen durch Vermittelung der

Haupttasse des Gonvernements für eigene Rechnung Zahlungen in der Heimath einmalig

(Heimathszahlungen) und zur Untersmipung von Angehörigen forllaufend (Familien-

zahlungen) leisten.

Der Kommandeur bleibt dafür verantwortlich, daß die Höhe der Familienzahlungen

so bemessen wird, daß den betreffenden Personen die erforderlichen Mittel für ihre dienstliche

Stellung verbleiben.

8. Zur Vermeidung von Ueberhebungen bei Familienzahlungen hat der Kommandeur

der Schutztruppe jede Verönderung in der Zahlung, welche in Folge von Sterbesällen, Ent

lassungen rc. stattfinden muß, unverzüglich dem Auswärtigen Amt, Kolonialabtheilung,

anzugeigen.
Kann bei Todessällen 2c. die Einstellung der Zahlung nicht rechtzeitig veranlaßt

werden, so werden die durch Einzahlung bei der Gonvernementslasse nicht gedeckten Beträge

als Unterstützungen angesehen und von dem Auswärtigen Ami, Kolonialabtheilung, besonders

angewiesen. Die Ansprüche der Hinterbliebenen auf die gesetzlichen Guadenkompetengen werden

hierdurch nicht beeinträchtigt.
Slirbt der Empfangsberechligte, so sind die Familienzahlungen einzustellen und ist

der Kommandeur der Schuttruppe hiervon in Kenntniß zu setzen. War dieser Empfangs

berechtigte die Ehegattin des Anweisenden und hinterläßt dieselbe minderjährige Kinder, so

wird zu deren Unterhalt die Familienzahlung so lange an die durch Bescheinigung der Orts

behörde anerkannten Versorger der Kinder sorigezahlt, bis seitens des Zahlungsamveisers ander-

weitig darüber verfügt wird.
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Abschnitt VII.

Deutsche Militärpersonen.

A. Ergänzung.

1. Die Meldungen behufs Uebertritts zur Schutztruppe erfolgen beim Truppen-

(Marine-) Theil, bei dem betreffenden Generalarzt oder bei der Intendantur und sind, sosern

keine Vedenken vorliegen, zum 1. Jannar und 1. Juli durch das zuständige Kriegsministerium

oder das Ober-Kommando der Marine, an den Reichskanzler (Neichs Marine-Amt) zu

übermitteln.

Derartige Vorlagen haben zu enthalten:

a) Antrag des Betreffenden — bei Deckoffizieren, Unteroffizieren und unteren

Beamten in Form einer Verhandlung —, in welchem die Verpflichtung zu einem

dreijährigen Dienst in der Schutztruppe übernommen wird.

b) Nanglisten= oder Stammrollenauszug.

P) Aeußerung über die Verwendbarkeit des Antragstellers, Zustimmung zu seiner

Verwendung bei der Schutztruppe und Zusicherung seiner Wiederaufnahme in

das betreffende Kontingent oder einc etatsmäßige Stelle der Marine nach Ablauf

des Kommandos, sofern alsdann Bedenten gegen seine körperliche Brauchbarkeit

und seine Wiürdigkeit nicht bestehen.

) Aerztliches Attest über die körperliche Brauchbarkeit für den ostafrikanischen Dienst

nach Maßgabe der Anlage 3.

2. Die Entscheidung betreffs der Offiziere, Sanitätsossiziere und oberen Beamten

erfolgt durch Seine Majestät den Kaiser auf Vorschlag des Reichskanzlers (Reichs-Marinc-Amt),

betreffs der Deckoffiziere, Unteroffiziere und unteren Beamten durch den Reichskanzler (Reichs-

Marine-Amt).

3. Zum 1. Jannar und 1. Juli meldet der Kommandeur der Schutztruppe beim

Reichskanzler (Neichs-Marinc-Amt) den im kommenden Halbjahr voraussichtlich erforderlichen
Ersatz an.

Hiermit sind etwaige Anträge auf Verlängerung ablaufender Abkommandirungen zu

verbinden; Zisser 1 und 2 finden auf dieselben entsprechende Anwendung.

Bei unerwartelen Abgängen, deren Ersatz nicht aufgeschoben werden kann, können

entsprechende Anträge dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) auch außer dieser Zeit vor-

gelegt werden.

4. Beim Wechsel der deutschen Militärpersonen der Schutztruppe ist eine regelmäßige

Folge anzustreben; thunlichst /8 der betressenden Dienststellen müssen durch örtlich orientirte

Persönlichkeiten besetzt sein.

B. Stellenbesetßung.

5. Ueber die Besetzung der Stellen des Kommandeurs und des Oberführers befindet

Zeine Majestät der Koaiser.

6. Alle übrigen Stellen besetzt der Kommandeur der Schutztruppe aus den zu seiner

Versügung stehenden Kommandirten, diejenigen, mit denen die Funktionen der Bezirkshauptleute

verbunden sind, mit Zustimmung des Gouverneurs.

Hierbei ist im Allgemeinen die Anciennctät maßgebend; diese richtet sich nach der

Dienststellung in der Schutztruppe und innerhalb der gleichen Stellungen nach dem Datum des

Eintritts in den Etat der Schustztruppe.

Jede deutsche Militärperson beginnt, falls die ihre Abkommandirung verfügende
Stelle es nicht anders bestimmt, mit der Stellung eines Lientenants bezw. Deckoffiziers, Unter-

Mylage 3.



offiziers e. Abweichungen von der Anciennetät beim Aufrücken in höhere Dienststellungen be-

dürfen betreffs der Offiziere der Genehmigung des Reichskanzlers (Reichs-Marine-Amts).

7. Unabhängig von der den Abkommandirten in der Schutztruppe übertragenen

Dienststellung nehmen sie, soweit sie Offiziere oder Sanitätsoffiziere sind, an dem Chargen-

avancement der Marine-Infanterie, bezw. des Sanitätskorps der Marine nach ihrem Patent

derart Theil, daß ihr Aufrücken mit der Beförderung ihres Hintermannes in der regelmäßigen

Reihenfolge erfolgt. Soweit Deckoffiziere und Lazarethgehülfen in Frage kommen, nehmen

dieselben an dem Chargenavancement der 1. Werftdivision und soweit Unteroffiziere in Frage

kommen, so nehmen letztere an dem Chargenavancement der 1. Kompagnie des 1. Seebataillons

nach dem Datum ihrer Ernenumg derart Theil, daß ihr Aufrücken mit der Beförderung ihres

Hintermannes in der regelmäßigen Reihenfolge erfolgt.

Für Ossiziere des Beurlaubtenstandes, welche mindestens ein Jahr zur Schutztruppe

abkommandirt waren, wird die Befähigung zur Weiterbeförderung ohne weilere Uebung durch

ein Zeugniß des Kommandems der Schutztruppe festgestellt.

C. Ausscheiden.

8. Das Ausscheiden aus der Schutztruppe erfolgl:

a) nach Ablauf des bei der Kommandirung festgesetzten Zeitraumes oder

b) vor diesem Zeitpunkt:

aa) wegen körperlicher Unbrauchbarkeit, wenn die Wiederherstellung für den

afrikanischen Dienst durch eine Beurlaubung auf sechs Monate nicht erfolgt

ist bezw. nicht in Aussicht steht,

bb) sobald eine Verurtheilung zu einer Ehrenstrafe stattfindet,

c) außerdem hinsichtlich der Offiziere, sobald ein ehrengerichtliches Erkenntniß

gegen sie vorliegt, das auf eine höhere Strafe als eine Warnung lantet,

##d) wenn der Kommandeur den Rücktritt vom Kommando beantragt, weil er

den Betresfenden aus ganz besonderen und erheblichen Gründen zur Ver-

wendung in der Schutztruppe für ungeceignet hält und der Reichskanzler

(Reichs-Marine-Amt) diesen Gründen zustimmt.

9. Das Ausscheiden aus der Schutztruppe wird von derjenigen Stelle, welche die

Abkommandirung angeordnet hat, zu einem voraus zu bestimmenden Zeitpunkt verfügt. In

der Regel geschieht dies so rechtzeitig, daß die ausscheidenden Personen an dem betreffenden

Tage in Deutschland wieder eingetrossen sein können.

Soll der Wiedereintritt in das Reichsheer bezw. die Marine zur Fortsetzung des

aktiven Militärdienstes erfolgen, so ist seitens des Reichskanzlers (Reichs-Marine-Amt) vorher

die erforderliche Vereinbarung mit dem betreffenden Militärkontingent herbeizuführen. Im

Uebrigen finden die Entlassungen aus der Schutztruppe nach den für Entlassungen aus der

Marinc bestehenden Festsetzungen statt. Insoweit die Betressenden noch dienstpstichtig sind,

treten sie zum Beurlaubtenstand des Heeres bezw. der Marine über.

D. Disziplinar-Strafgewalt.

10. Auf die zur Schußtruppe kommandirten deutschen Militärpersonen finden, nach

Maßgabe ihrer Dienststellung in der Schußtruppe, die Vorschriften der Disziplinar-Straf-

ordnung für die Kaiserliche Marine Theil I— Dienst am Lande —mit folgenden Abweichungen

Anwendung.

Es sieht zu:

a) dem Reichslanzler (Reichs-Marinc-Amt) die höchste Strafbefugniß,

b) dem Kommandeur diejenige eines heimischen Marine-Stationschefs
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P) dem Befehlshaber einer aus mehreren Kompagnien gebildeten Abtheilung diejenige

des Kommandeurs eines Scebataillons,

4) einem Kompagnieführer diejenige eines delachirten Hauptmanns.

E. Urlaub.

11. Jeder zur Schutztruppe kommandirten deutschen Militärperson stehen nach

mindestens zweijährigem Aufenthalt in Ostafrila vier Monate Urlaub nach Europa unter Be-

lassung der vollen Gebührnisse zu. In den Urlaub wird die zur Hin= und Rückreise nach

bezw. von dem nächsten europäischen Hasen im Durchschnitt erforderliche, vom Reichskanzler

(Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung) festzusetzende Zeit nicht eingerechnet. Zur Wieder-

herstellung der Gesundhcit kann der Urlaub auf sechs Monate verlängert werden.

Ein gleicher Anspruch besteht bei Verlängerung des Kommandos alle zwei Jahre.

12. Zur Ertheilung eines Urlaubs ist bezüglich der Stabsoffiziere der Reichskanzler

(Neichs-Marine-Amt), betreffs der übrigen Militärpersonen der Kommandeur der Schutztruppe

besugt. Zur Beurlaubung derjenigen Offiziere, welche an besonders wichtigen Stellen das Kom-

mando führen, insbesondere der Bezirlshauptleute, bedarf es der vorherigen Genehmigung des

Gonverneurs. Im Einverständniß mit dem Gonverneur kann der Kommandeur sich oder den

Oberführer innerhalb eines Monats beurlauben und hat hiervon dem Neichskanzler (Reichs-

Marine-Amt) Meldung zu erstatten.

13. Jedem nach Europa Beurlaubten wird eine Reisebeihülfe gewährt, welche für

die im Offizierrang und im Deckoffizierrang stehenden Personen 1000 Mark, für die im Unter-

ofüzierrang stehenden Personen 700 Mark beträgt.

Die Zahlung erfolgt zur Hälfte bei Antritt des Urlaubs aus der Hauplkasse des

Gouvernements und zur anderen Hälfte bei Antritt der Rückreise aus der Legationskasse

in Berlin.

14. In kriegerischen Zeiten oder bei zeitweisem Mangel einer geeigneten Vertrelung

ist der Antritt des Urlaubs nach Ermessen des Kommandeurs zu verschieben.

F. Persönliche Gebührnisse.

15. Jede zur Schutztruppe abkommandirte deutsche Militärperson erhält vom Tage

ihrer Uebernahme auf den Etat der Schutztruppe bis einschließlich des Tages ihres Aus-

scheidens das Gehalt, welches für die von ihr eingenommene Dienststellung nach dem Etat

ausgeworfen ist. Dasselbe wird monatlich im Voraus gezahlt, ohne Rücksicht auf Krankheit,

Urlaub oder Freiheitsstrafen.

Beim Wechsel der Dienststellung, welche von Einfluß auf die Gebührnisse ist, tritt der

Aczug des neuen Gehalts mit Beginn desjenigen Monats, in dem die betreffende Veränderung

erjolgt, bezw. mit dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit der neuen Gebührnisse ein.

16. Die im Offizierrang stehenden deutschen Militärpersonen erhalten bei ihrer Ab-

lommandirung ein einmaliges Ausrüstungsgeld von je 1200 Mark, die im Deckoffizierrang

siehenden ein solches von je 1000 Mark.

Dafür sind die Betressenden verpflichtet, die im Belleidungs= 2c. Etat, Anlage 1,

unter A. a. vorgesehene Bekleidung, Ausrüstung und Bewassnung, lettere soweit es sich um

blanke Waffen handelt, zu persönlichem Eigenthum zu beschaffen und in brauchbarem Zustande

zu erhalten bezw. zu ergänzen.

Während des Aufenthalts in Ostafrika ist die Beschaffung aus den Magazinen der

Schutztruppe gegen Bezahlung des Selbstkostenpreises gestattet.

Außerdem werden den vorgedachten Personen die in der Anlage 1 unter A. b. auf-

geführten Inventariengegenstände nebst den erforderlichen Schußwassen und der Munition
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(Anlage 1 C.) aus den Magazinen der Truppe unentgeltlich geliefert und für Rechnung der

letzteren unterhalten bezw. ergänzt.
Bei der Ablösung vom Kommando haben sie die empfangenen Inventariengegenstände

bezw. dic nicht verbrauchte Munition an die Magazine zurückzugeben.

Nach Ablauf eines dreijährigen Kommandos erhalten diese Personen beim Beginn

jedes weiteren Kommandojahres ein Drittel des beim Eintritt in die Schutztruppe zuständigen

Ausrüstungsgeldes.
Erscheint bei außergewöhnlichen Verlusten oder Beschädigungen der Ausrüstung und

Bekleidung eine frühere oder reichlichere Beihülse aus Reichsmitteln billig, so entscheidet hierüber

der Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung).

17. Den im Unteroffizierrang stehenden deutschen Militärpersonen werden bei ihrer

Abkommandirung Betleidung und Ausrüstung, Waffen und Munition nach Maßgabe des

Bekleidungs= 2c. Elats, Anlage 1 unter B. und C., zunächst unentgeltlich geliesert. Sie erhalten

davon eine völlige Reiscausrüstung alsbald in Berlin, die übrigen Sachen bei ihrem Eintreffen

in Ostafrika aus den dortigen Magazinbeständen.

Eigenthumsrechte slehen diesen Militärpersonen an den ihnen von der Truppe gelieferten

und für deren Rechnung auch zu unterhaltenden Bekleidungs 2c. Gegenständen — abgesehen

von der weiter unten erwähnten Einschränkung — nicht zu.

Ob und inwieweit im Falle etwaiger vorsätzlicher Beschädigungen der Betreffende zur

Erstattung der Wiederherstellungs= resp. Neubeschaffungskosten heranzuziehen ist, entscheidet der

Kompagnieführer.
Beim Ausscheiden aus der Truppe werden den im Unteroffizierrange stehenden Militär-

personen die zur Rückreise nach Deutschland erforderlichen Belleidungsgegenstände von der Truppe

mitgegeben und zur freien Verfügung belassen.

Außer den in natura zu liefernden Gegenständen erhält jeder Mann dieser Kategorie

zur Beschaffung von kleineren Bedarfsgegenständen eine Vergütlung. Dieselbe wird vor Antritt

der Ausreise nach Ostafrita mit 50 Mark, nach Ablauf des ersten Kommandos von drei

Jahren beim Beginn jedes weiteren Kommandojahres mit 25 Mark ausgezahlt. Neben diesen

einmaligen Beträgen werden fortlausend vom Tage der Uebernahme auf den Eiat der Schutz-

truppe bis einschließlich des Tages des Ausscheidens monatlich 5 Mark nach demselben Modus

gezahlt, wie das Gehalt.

Inwieweit nach Konsolidirung der Verwaltung bei der Kaiserlichen Schutztruppe eine

Abänderung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne der Betleidungsvorschriften bei der

Marineverwaltung sich empfehlen wird, bleibt vorbehalten.

18. Die bei der Schußtruppe verwendeten Handwerksmeister, welche eine militärische

Charge nicht belleiden, erhalten ein Ausrüstungsgeld. Die näheren Festsetzungen hierüber sind

in den Engagementsverträgen zu kressen.

19. Beim Eintritt in die Schutztruppe und beim Ausscheiden aus derselben werden

die kommandirten deutschen Militärpersonen auf Neichskosten von Berlin ab bezw. nach dort

zurückbefördert. — An Stelle der freien Beförderung kann auch eine Pauschsumme gezahlt

werden, aus welcher auch die Kosten für den Transport der Effekten zu bestreiten sind und

welche für die im Offizierrang und im Deckoffizierrang stehenden Personen 1000 Mark, für

die im Unterosffizierrang stehenden Personen 700 Mark beträgt. Ein Anspruch auf Reisekosten

und Tagegelder sindet nicht statt.

Außerdem haben die Kommandirten bei ihrem Eintritt von dem letzten Wohnort nach

Berlin und bei ihrem Ausscheiden von Berlin nach ihrem künftigen Wohnort Anspruch auf

diejenigen Gebührnisse, welche Angehörigen der Marine bei Einziehungen und Entlassungen zuslehen.

20. Die zur Schutztruppe kommandirten deutschen Militärpersonen haben bis zum

Antritt der Reise nach Ostafrika für ihren Unterhalt selbst zu sorgen.
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In Ostafrika erhalten sie freie Unterkunft nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse

freie ärztliche Behandlung und Arzneimittel, sowie freie Verpflegung in einem Lazareth und an

Bord bei dienstlichen Einschiffungen.

Bei kriegerischen Unternehmungen wird die Verpflegung, soweit sie nicht durch Bei-

treibungen stattfindet, aus Dienstbeständen gewährt.

Im Uebrigen haben sich die gedachten Militärpersonen selbst zu verpflegen.

Die Lieferung von Verpflegungsmitteln kann erforderlichenfalls auch aus den Magazinen

der Schutztruppe gegen Bezahlung stattfinden.

Art und Umfang der freien Verpflegung wird im Verwaltungswege bestimmt.

Die Transportkosten für die Verpflegungsvorräthe auf den inneren Stationen trägt in

jedem Falle die Verwaltung.

Insoweit in Ostafrila vom Reiche Militärspeiseanstalten eingerichtet werden, sind die

lommandirten Militärpersonen zu deren Benntzung nach Maßgabe der vom Kommandeur der

Schutztruppe zu tressenden Bestimmungen verpflichtet.

Abschnitt VIII.

Farbige.

1. Die Ergänzung der Farbigen sindet durch Werbungen in Ostafrika statt. Werbungen

in anderen Ländern unterliegen der Genehmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt,

Kolonialabtheilung).
2. Die Regelung der Dienstverhältnisse*) der Farbigen erfolgt durch Werbekontrakte

mit dem Stabe der Schutztruppe.

Die Grundsätze für die Aufstellung der Werbekontralte bedürsen der Genehmigung

des Gouverneurs.

Der Kommandeur der Schutztruppe ist die höchste Instanz für die Farbigen. In

den sie betreffenden Angelegenheiten ist die Genehmigung des Gonverneurs nur erforderlich,

wenn Maßnahmen von weitgehender politischer Bedeutung oder von besonderem öffentlichen

Imeresse in Frage stehen.

Bei Regelung und Handhabung der Disziplin und der strafrechtlichen Verhältnisse der

Farbigen sind die Gewohnheiten der betreffenden Volksstämme in Betracht zu ziehen. Die

hierbei zu befolgenden Grundsätze bedürsen der Genehmigung des Gonverneurs.

3. Die Beförderung der Farbigen zum Korporal und zum Offizier geschieht durch

den Kommandeur, ebenso die Eutfernung aus ihrer Charge.

Anlage 3
der organisatorischen Bestimmungen.

Anforderungen an die körperlichen Eigenschaften der zum ostafrikanischen Dienst zu

kommandirenden Militärpersonen.

1. Die für den ostafrilanischen Dienst zu kommandirenden Militärpersonen sollen in

Bezug auf körperliche Brauchbarkeit zu diesem besonderen Dienst militärärztlich untersucht

werden. Die Untersuchung ist mit aller Gründlichleit vorzunehmen und über den Besund ein

ärztliches Attest auszustellen.
2. Die bezeichneten Militärpersonen sollen frei sein von denjenigen Fehlern und

Gebrechen, wodurch die Feld= bezw. Seedienstsähigkeit aufgehoben wird, und sollen, um die mit

dem ostafrikanischen Dienst verbundenen bedeutenden Anstrengungen und klimatischen Schädlichkeiten

*) Diensiverpflichtung, Gebührnisse (Löhnung, Verpflegung, Bekleidung), Versorgung.
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ertragen zu können, besonders auch einen krästigen Körperbau und völlige Gesundheit, namentlich

ein gesundes, kräftiges Herz und gesunde Athmungs= und Verdauungswerke besitzen. Dazu

gehört auch das Fehlen jeglicher durch Erblichkeit bedingten Krankheitsanlage dieser Organe.
Personen, welche früher an Magen= und Darmkatarrhen, an Gelbsucht, Nuhr oder vor Kurzem

au konstitutioneller Syphilis gelitten haben, ferner Personen, bei welchen Neigung oder Anlagen

zu Geschwüren und Hautkrankheiten oder chronischen, sich leicht verschlimmernden inneren Leiden

(Rheumatismus rc.), zu Blutstockungen und Kongestionen nach dem Gehirn, den Lungen, dem

Herzen oder anderen wichtigen Organen sich finden, sind nicht für brauchbar für den ost-

afrikanischen Dienst zu erachten.

3. Die von den betreffenden Militärpersonen früher überstandenen Krankheiten, wie

auch elwaige in den Familien derselben erbliche oder verbreitete Erkrankungen sind bei Fest-

stellung des ärztlichen Urtheils in Betracht zu ziehen und in dem Attest anzugeben.

. Die bezeichneten Militärpersonen müssen bei Gelegenheit der ärztlichen Untersuchung

— Absatz ! . geimpft werden, was in dem ärztlichen Attest zu bescheinigen ist; vermögen

sic einen Impfschein beizubringen, welcher nachweist, daß ihre Impfung innerhalb der der

Untersuchung voraufgegangenen sechs Wochen stattgefunden hat, so ist von einer erneuten Impfung

abzusehen und der gedachte Impsschein dem ärztlichen Attest beizusügen.

Die obere Verwaltung des Schutzgebictes der Neu-Guinca-Kompagnie ist von Finsch-

hafen provisorisch nach Stephansort verlegt worden.

Dem Kommissariatsselretär in Jaluit ist auf Grund des 8 1 des Gesetzes, betresfend

die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (N.-G. Bl. 1888, S. 75), der Kaiserlichen

Verordnung vom I. Mai 1886 und des § 1 des Gesetzes vom I. Mai 1870 für die Dauer

seiner Vertretung des Kaiserlichen Kommissars die Ermächtigung ertheilt worden, im Schutzgebiet

der Marschall-Inseln bürgerlich güllige Eheschließungen bezüglich aller Personen, welche nicht

Eingeborene sind, und die Geburten, Heirathen und Sterbesälle derselben zu beurkunden.

Perordnungen und Wittheilungen der Behörden in den

Schucgebieken.

Verorduung, betreffend die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo.

Aus Grund des Reichsgesetzes, betreffend die Nechtsverhälmisse der deutschen Schutz-

gebiete und der Verfügung des Reichstanzlers vom 29. März 1889 verordnet der Kaiserliche

Kommissar, was folgt:
81.

Jede im Schutzgebiete von Togo bestehende Firma, welche Import und Exporthandel

treibt, hal eine Jahresabgabe zu entrichten.

 § 2.

Der Betrag derselben wird für jede solche Firma, welche nur eine Handelsniederlassung

innerhalb des Schutzgebieles besitzt, auf 800 Mark festgesetzt; bei denjenigen Firmen, welche

mehrere Handelsniederlassungen im Schutgebiete haben, wird eine der letzteren als Hauptgeschäft

mit dem Jahresbetrage von 800 Mark besteuert und ist für jede weitere Zweigniederlassung

innerhalb des Küstengebiets eine besondere Abgabe von 100 Marl jährlich zu entrichten.
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 § 3.

Als „Küstengebiel“ im Sinne des vorigen Paragraphen ist das Gebiet landeinwärts

bis auf 20 km Entsernung von der Meeresküste zu verstehen.

8 4.

Von Zweigniederlassungen, welche außerhalb des Küstengebiets im Binnenlande liegen,

wnd eine Jahressteuer von 100 Mark erhoben.

* 5.

Im Schutzgebicte ansässige Geschäftshäuser und Händler, welche nur importiren, nicht

elportiren, haben eine Jahresabgabe von 500 Mark zu zahlen.

Besitzen dergleichen Geschäftstreibende indessen mehr als eine Handelsniederlassung

imerhalb des Schutzgebietes, so werden ihre Zweigniederlassungen zu derselben Stener herau

gezogen, wie diejenigen der im 8 1 bezeichneten Firmen.

86.

Nicht im Schutzgebiete angesessene Hausirhändler bedürfen zum Handelsbetriebe inner

halb desselben eines beim Kommissariat nachzusuchenden Erlanbnißscheines. Die Erlaubniß wird

mit einjähriger Gültigkeitsdauer und gegen Erlegung einer Gebühr von 500 Mark ertheilt.

 *2

Die Jahresabgabe ist vom 1. Jannar 1891 ab in vierteljährlichen Raten Pränumerando

au die Kommissariatskasse in deutschem oder englischem Gelde zu entrichten; dem Ermessen des

Kommissars bleibt auf Antrag in jedem einzelnen Falle die Genehmigung einer anderen Zahlungs-

weise vorbehalten.
8 8.

Die Abgabe wird auch noch für das laufende Quartal postnumerando erhoben und

der vorsiehenden Verordnung in dieser Beziehung ausdrücklich rückwirlende Kraft ertheilt.

§ 9.
2

Bei Nichterfüllung der obigen Bestimmungen laun außer Nacherhebung des etwa

fälligen Steuerbetrages Geldstrase bis zu 300 Marl eintreten.

Sebbe, den 27. Oktober 1890.

Der Kaiserliche Kommissar.

J. V.:

(I.. S.) Krabbes.

Uebersicht ü#ber die gerichtlichen Geschäfte im Schutzgebiete der Nen-

Gninca-Kompagnie im Jahre 1890.

A. Gu Finschhafen.

I. Geschäfte der streitigen Gerichtsbarkeit.

1. Civilsachen.

In ersier Instanz: 6 ordentliche Prozesse und 3 sonstige Rechtssachen.

In der Bernfungsinstanz: 1 ordentlicher Proze.
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2. Strafsachen.
In erster Instanz: 2.

In der Berufungsinstanz: 1.

II. Geschäfte der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit.

Vormundschaften bezw. Pflegschaften: 17.

Sonstige Handlungen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit: 7.

B. Zu Herbertshõh.

J. Geschäfte der streitigen Gerichtsbarkeit.

1. Civilsachen.

In ersier Instanz: 1 ordemlicher Prozeß und 2 sonstige Rechtssachen.

2. Strafsachen.

In erster Instanz: 1.

II. Geschäfte der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit.

Vormundschaften und Pflegschaften: 15.

Sonstige Handlungen der nichtstreitigen Gerichtsbarleit: 7.

Uebersicht über dice gerichtlichen Geschäfte in Kamernn im Jahre 1890.

I1. Geschäfte der streitigen Gerichtsbarkeit.

1. Civilsachen.

In ersier Instanz: 2 ordentliche Prozesse und eine anderweite Rechtssachce.

2. Strafssachen.

In erster Instanz: 1 Strafbesehl, 5 Sachen, in welchen ein Hauptversahren cinzuleiten

war, und einc Beschwerde gegen eine Entscheidung des Richters.

II. Geschäfte der nichtstreitigen Gerichtsbarkcit.

Eintragungen und Löschungen im Grundbuch: 138.

Sonstige Handlungen der nichistreitigen Gerichtsbarleil: 1|1.

Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte in Togo im Jahre 1890.

1. Geschäfte der streitigen Gerichtsbarkceit.

Strassachen erster Instanz: 2.

II. Geschäfte der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit.

Eintragungen und Löschungen im Grundbuch: 2.

Sonstige Handlungen der nichtstreitigen Gerichtsbarleit: 21.

Zum stellvertretenden Beisitzer des Kaiserlichen Gerichts für das Schutgebiet von

Kamerun für das Jahr 1891 ist der preußische Staatsangehörige Missionar Schreier
ernannt worden.
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Schiffsverkehr in Kamerun im Jahre 1890.

Unter den Schiffen, welche im Jahre 1890 Kamerun aufsuchten und wieder verließen,

bejanden sich:
43 deutsche Schiffe von zusammen 10 268 Reg.-Tons,

10 englische 51 855

Statistik über die vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1890 in das Togo-

Gebiet eingeführten zollpflichtigen Waaren in Nettomengen.

Rum Genever Tabak Pulver Gewehres Salz

unter über unter über ial
engl. »

4w,-»40—6W0600-04m,«»40—w),s0601,0 kg Pslsw Stank-g

Eiter-Eiter Liter Kisten zu 8 Litern

40312 109 989 133 — 1671 — 32710 125 107 001233 598

Porspnalien.
Nachdem Major v. Wissmann das ihm übertragene Kommissorium zur vollen Zu-

iriedenheit Seiner Majestät des Kaisers ausgeführt hat, ist derselbe durch Allerhöchste

Ordre von seinen dienstlichen Funktionen als Reichskommissar für Deutsch-Ost-Asrila in Gnaden
entbunden worden. -

Major v. Wissmann wird mit der Erschließung eines Theiles der deutsch-ostafrila-

nischen Interessensphäre nach näherer Bestimmung des Kaiserlichen Gouverneurs betraut werden,

zunächst aber einen Erholungsurlanb antreten.

Dem Wirklichen Legationsrath Ir. Rettich ist ein zweimonatlicher Urlaub zur Wieder-

herstellung seiner Gesundheit ertheilt worden.

Zu seiner Vertretung ist der Kaiserliche Konsul Raffauf einberusen worden.

Dem Polizeimeister bei dem Kaiserlichen Kommissariat für Togo v. Piotrowslk ist

ein sechsmonatlicher Urlaub ertheilt worden. Mit der Vertretung desselben ist der Oberjäger

Gerlach vom Garde-Jäger Vataillon beauftragt worden.

Der Kaiserliche Kommissar für Kaiser Wilhelmsland und den Bizmarck-Archipel,

Negierungsrath Rosc, hat interimistisch die Geschäste des Generaldircltors der Neu-Guinca-

Kompagnie übernommen.

Der Königliche Stabs= und Bataillonsarzt à la suilc des Sanilätskorps Dr. Schröder

it als Regierungsarzt nach Kamerun entsandt worden.

Dem Follverwalter Kurz in Kamerun ist ein sechswöchentlicher Urlanb bewilligt worden.

Bekanntmachungen für die Schifffahrk.
Neu erschicnene amerikanische Seckarte.

(„Jotice 10 Mariners“ No. 10. Washington 1891.)

Nr. 1248. Marshall lslands: Ebon Atoll; Arno Atoll and Inc Anchoragc.

5#25 Dollar.
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Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orte bedeutet die Ankunft, hinter dem Orte die Abfahrt des Schiffes.)

M.

M.

. M.

M.

. M.

. M.

Krzr.
Kubt.

Krzr.
Fhräg.

„Habicht“ 11/2. Kapstadt 17/3.

„Hyäne“ Kamerun.

„Möwe“ Sansibar.

„Nachtigal“ Kamerun.

Krzr. „Schwalbe“ Sansibar.

Krzr. „Sperber“ 21/1. Sydney 21/3.

sintion: Apia.)

(Poststation—mp
(Poststation:

: Sansibar.)

(Poststation: Kamerun.)

(Poststation: Sansibar.)

— Kamerun.

Sierra Leone.)

(Postsiation: Kamerun.)

— Neu-Guinca — Marschall-Inseln. (Post-

A#. A. A. A. A. A. . A. A. A. S. A. S. S. S. A., . S. A. S. . . S. A. S., . A. S. A. S. S... -A.,S. A. S. S. S. S. AK.AA. A. A. A. AK.A . A A u. A. 4. 4 A

Nichtamtlicher Theil.

Perspnal-Nachrichten.

Nach einer telegraphischen Meldung vom
10. d. M. ist der Kaiserliche Gonverneur für

Ost-Afrika Frhr. v. Soden in Dar es Salgam

eingetrossen und hat die Geschäfte übernommen.

Der mit Wahrnehmung der Funttionen des

Kauzlers bei dem Kaiserlichen Gonvernemem

für Ost Afrita betraute Königlich preußische
Gerichtsassessor Eschte ist am 16. Februar

d. J. in Bagamoyvo eingetroffen.

Der mit der Vertretung des Polizeimeisters

bei dem Kaiserlichen Kommissariat für Togo
beanftragte Oberjäger Gerlach wird am 15.

d. M. die Reise nach Togo antreten.

Der Generaldirektor der Neu-Guinea-

Kompagnic Ed. Wißmann ist in Finschhafen
verstorben.

. in Aussicht genommen, welcher sich augen-

blicklich auf seiner ersten Reise befindet und einen
Raumgehalt von 2500 Tons bei 1500 Psferde-

traft und einer Fahrgeschwindigkeit von 11 bis

12 Knoten besitzt. Das Schiff läuft Teneriffa,
Monrovia, die Kru-Küste, Accra, Banana,
Boma, Landana und Cabinda an und soll am

1. Juni d. J. in St. Paul de Loanda ein-

tressen. Die Fahrt von dort aus nach Wal-

sischbai wird etwa 1 Tage beanspruchen, so

daß das Schiff dortselbst am 5. Juni

eintressen dürfte. Sobald das Löschen und
Laden beendet ist, wozu 1 bis 2 Tage erfor-

derlich sein werden, tritt das Schiff die Rück-
reise an.

Die Nummer 26 115 der „London
Gazetten vom 20. v. M. enthält eine am

1. April d. J. in Kraft getretene schatzamt-

liche Verordnung vom 13. v. M., durch welche

ein Packetpostdienst zwischen dem Vereinigten
Königreich und dem Gebiete der Britisch-

Ostafrikanischen Gesellschaft eingerichtet wird.
44AA. S A A. E. k. S . S .. S. k. M. S. . 4. A. S.. E. K. 4.

Perkhr-achrichten. T
Wie bereits in voriger Nummer mitgetheilt

worden ist, wird am 30. d. M. ein Dampfer 1

der Woermann-Linic von Hamburg die Aus- 1
reise nach Walfischbai antreten. Es ist hierfür der
neuerbaute „Ednard Bohlen“ — Kapitän Hupfer

Das Porto beträgt hin und her:

1. für Packete von nicht mehr als ! Psund

Gewicht 1 Sh.;
2. für Packetc von über 1 Pfund, jedoch

nicht mehr als 11 Pfund Gewicht:
für das erste Pfund 1 Sh. und für

jedes weitere Pfund beziehungsweise
Bruchtheil eines solchen 8 Pence.

Schiffsbewegungen der Deutschen Ost-Afrika-Linie (Gamburg—Ost-Afrika).

«.,. .» «.. Leßte Nachrichten
Reichsposampfer Reise . q»

von nach bis 11. April 1891.

„Kanzler“ Oamburg Delagoa Bay 50. April ab Lissabon.
„Bundesrath“ Delagoa Bay DOamburg S. April ab Lissabon.
„Neichstag“ Hamburg Delagoa Bay 8. April Darzco-Salaam.
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Schiffsbewegungen der Afrikanischen Dampfschiffs-Aktien-Gesellschaft Woermann-Linie

(Hamburg—West-Afrika).

si -- Letzte NachrichtenPostdampfer Neise «-
p von nach bis 11. April 1891.

„Adolph Woermann“ Hamburg Loanda 28. März Accra.
„Aline Woermann“ do. do. 10. April Alissingen.
„Anna Woermann“ Kap Palmas Hamburg 6. April Conakry.
„Carl Woermann“ Hamburg Lagos 15. April ab Hamburg.

„Eduard Bohlen“ do. Loanda 29. März Loanda

„Ella Woermann“ do. Kap gope 23. März Accra.
„Erna Woermann“ do. 14. März Tenerissa.

„Gertrud Woermann“ do. Kap 8 25. April ab Lamburg.
„Gretchen Bohlen“ do. B3. April Madei
„Hedwig Woermann“ Lagos gaschur 8. April Nerte.

„Lulu Vohlen“ Hamburg Ponta **27 28. März Gabun.„Norie Woermann Loanda Hambur 10. Apr gos.
„Professor Woermann“ Hamburg Ponta Nera 11. Moril Tenerissa.

Postdampsschiffverbindungen nach den deutschen Schutzgebieten.

Die Absahrt erfolgt Ausschissungshafen. Briefe müssen aus

Nach vom Ein- folgenden T Dauer Verlin spätestens
schiffungshafen an solgenden Tagen der Ueberfahrt abgesandt werden

A Hamburg am 5. jedes Mo= Kamerun 30 Tage. am 5. jedes MonatsI. amerun Eininzn nats Abends. 520 Nr
« ' Liverpool am 29. prit. Kamerun 30 Tage. am er. Äprril,

(engl. Schiffe) 20. Mai 18. Mai 10 Nm.

„ . ... Hambur am 15. jedes Mo-:Ouitta 31 Tage. am 15. jedes MNo-

*i 1%%% Sebirtkvon reuitta K nato Abends. nats 5% Nu.
und Leen n“ nach Tor L Liverpoo am 25. April, Quitta 24 Tage. am 23. April1 Popo). (engl. Sh 9., 23. Mai. 7.,21. Mai10Am.

3. Aelafrikanisches Lissabon " jeden Montag Kapstadt 17 Tage.| jeden Donnerstag
Schutzgediet (engl. Schisse) 40 Nm. 9a Abds.

Von Kapstadt werden die Sendungen mit der nächsten Schisssgelegenheit
nach der Walsischbai und von dort mittelst Boten nach Otjimbingue weiter-
befördert.

Brindisi am 20. April Abds.] Sansibar 20 Tage.
(engl. Schiff)

Vrindisi am 10. Mai Abds. Sansibar 20 Tage. 9

(engl. Schift) *“ in 21, prl4. Mai

(. beulsch. Oll..Afrika. iertan, am 14. Mai früh. i-Slgann IO# NAod.

5. Bailer Wilhelmsland,

Bismarck,Archipel.

7. Warschall. Inseln.

GcheucehMarsei(lranz. Chil

Genua

(deutsches Schiff)

am 15. Mai früh.

am 12. jedes Mo-
nats 40 Nm.

1 16. Mai,
*imie Juli.

Dar-zeg-Salaam
20 Tage.

Sansibar 18 Tage. am 10. jedes Monats
n Abds.

am 14. Mai, 141. JuliFinschhafen elwa
’ 10% Abds.

Briessendungen dahin werden je nach dem Verlangen des Absenders über
Manila, San Francisco, Honolulu oder Sydney geleitet, von wo dieselben

mit der nächsten Schiffsgelegenheit nach Jaluit MWeiterbeförderung erhalten.
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Fahrplan der Woermann-Linie für das zweite Vierteljahr 1891.

Linie I. Nach Kamerun und den Häfen bis Ponta Neyra, rückkehrend Havre aulaufend.

Ausreise. Heimreise.

l

Lamburg Mai 5. Juni 5. Ambriz . Mai 22. Juni 22. " Juli 22.

Teneriffa : 16. .16. Kinsembo m -Gran Canaria. -Ê17. 17. Mussera . («. »

Uokce 21. 21. Ambrizette . 26 26. 26.
Monrovia 26. 286. Muculla 5
Aru-Küste * 27. 27. vandan . 27. 27 27.

* 29. * 29. Ponta Negra 29. 29. 29.

Lagos Juni 1. Juli 1. Loango 29.1 290. 29.
Kamerun 4. 4. Mayumba 0. 30. 30.

Fernando Po B. ð. Cap Lopez. Juni 2. Juli 2. Aug. 2.
Victoria 9. 9. Gabun 3. 3. 3.

Bibundil . 9. 9. Gtobo# * 6. 6 6.
Klein-Batanga 0. 10. Bata 7. 7 7.
Groß-Batanga 11 11. Groß Batanga 8. 8. 8.
Bata *„ 12. 12. Klein Batanga- 9. 9. 9.
Eloby . 13. 13. Fernando Po 11. 11. 11.
Gabun 14. 14. Bibundi 11..— 11. 11.
Kap Lopez. * 16. 16. Victoria 11. 1I. 11.

Sette Cama 17. 17. Kamerun 13. 13. 13.
Nyanga *. 18. 18. Lagos 15. 15. 15.
Mayumba . 19. 19. Whydah 16. 16. 10.

Loango . 20. 20. Grand Popo |A
L,0 Negra 20. 20. Togogebiet 4“Ambrizl . 22. 22. Duitta * 13. 1. 19.

Addah I
Acera 21. 21. 21.

Cape Rermas . 24. 24. 24.
Monro 25. -25. 25.
Gran charia Juli 2. Aug. 2. Sept. 2.

1. Tenerissa -3. . 3. "* 3.

Madeira 4.4 4.
H .. 11. 11. : II.

Hamburg 15. 15. 15.

Liuie II. Nach Marocco, der Goldküste und Lagos.

Ausreise. Heimreise

Hamburg April 15. Mai 15. Jui 15. Lagos Mai 27. Juni 27. Juli 27.
Tanger * 23. 2). : 23.Whydah * 28. : 28. 28.

Casablanca 24. 21. 24.Grand Popo 29. 29. 29.

Mabagn 25. 25. * 25. Klein-Popo * 30. = 30. 30.
Mogad 26. 26. 26. sBagida Juni 1. Juli 1. Aug. 1.

Gran Cnnaria 28. 28. 28. Lome 2. 2. . 2.

Tenerissa 30. 30. 30.Quttta * 3. 3. J.
 Gorte Addah 4. 4. 4.

Dakar Mai 4. Juni 4. Juli 4. J Acera 5. 5. 5.
Rufisque Winnebah
Monrovia 8. 8 8.] Appam .

Ausn. Saltpond

8 . . -11. -11. 11.Cape Coast Casule 7. 7. 7.

Elmi 6 * ElminaCape- Goast Ca tle „Digcove
Saltpond 12. 12. 12 Arim. .

ar . , Cape Palmas . ssq 9.y 9.

Winnebah 13. . 13 Monrovia 10. 10. 10.

Accra. 15. 15. 15. Gran Cunariar 19 19. 19.
Addah 16. 16. * 16.Mogad 22. 22 .22.

Quitta 17. 17. 17 Mazaga . 21. #: 21. 24.

Lome 18. 18. 18.Casablauca 25. #: 20. 25
Bagida 19 19P. 19.Tanger . * 27. * 27. 27.

Alein-Popo : 20. 20. * 20.] Hamburg Juli 6. Aug. 6. Sept. 6.

Grand Popo 21. * 21. 21.

Whydah 23. * 23. 23.



Linie III.
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Nach der Westküste bis Liberia, Madeira anlaufend.

Ausreise. Heimreise.

Hamburg April 25. Mai 25. Juni 25.

Madeira Mai 5. Jmi 5. Juli 5.
Gorzse-. 10. 100. 10
Bathurst 12. 12. 12.
Bulbinnt 15. 15. 15.

Conalry. 15 15. 15
Sierra Leone 17 17. 17

Sherbrtor 19. 19. 19.
Lavanna 20. 20. 20.
Zulimah. . .. 21. *. 21. : 21.

Manoe 22. 22. 22.
Cape Mount 323. 23. 23.

onrovia 2283 23. 23
Grand Bassa 24 21. 24

Zi 25. 25. " 25.
CapePalmas 27. 27. 27.

Lini IV. Nach dem Congo und den Häfen bis

Cape Palmas Mai 27. Inni 27. Juli 27.
Sino 8 28 238.
Grand Bassa " 2)9. 29. * 29.

Monroviag * 30. * 30. 30.

Cape Mount Juni 2. Juli 2. Aug. 2.
Manoh . . . . 3. 43. " 3.

Sulimah 4 4. 4.
Lavannah 5 5. 5.
Sierra Leone 6 6. 6.

Bulbiné . . .. 7. 7. 7.

Conalry 7. 7. 7.
Madeiren 15. 15 15.

Hamburg 25. 25. 25.

St. Paul de Loanda, Canarische Inseln anlanfend.

Aubreisec. OHeimreise.

Hamburg März 31. April 30. Mai 31.
Vlissingen April 3. Mai 3. Juni 3.
ZTenerijfa.
Gran Canaria- J. 10. 10. 10
Nonrovia.. .16 106. * 16.

Arulüstt J7. I7. * I7.

Accta 19. 19. 19
Banana 23 23. 23

1 ! 25 25. 25

Landanana " 27. * 27. * 27.

Cabinda- 29. 270. * 2)9.

en Panl de Loanda 2 1. Juni 1. Juli 1.
Ambriz 2. 2. 2.
Kinsembon
Nussera . .
Ambrizette 5 9. 9

Muculla.

minzao
Cobeca de Cobra

Maai 12.Vanana Juni 12. Juli 12.
Landananana 13. 13. 13.
Kamern 106. : 16. 156.

Lagdo 18. 18. 18.
Whydah -

Grand Popo «

Klein-Popo - ,- 5

klein-PoppPg 25. 25. 25.
Onittah

Addah . s

Accra ·. 29. : 29. 29.

Cape Palmas Juni 2. Juli 2. Aug. 2.
Monrovrig . l 3. * 3.

Tenerissa .. 10. 10. 10.

Hamburg 20. 20. 20.

Verschiedene Witthrilungen.

Von der Expedilion Emin Pascha's.

Von Emin Pascha liegt ein kurzer Vericht
aus Buloba vom 16. Januar d. J. vor, wo-

nach der Stationsbau gut sortschreilet. Zwei

Roße Häuser für Osfizicre und Unterossiziere,
sowie provisorische Magazine stehen sertig. Ein
Garten ist angelegt und eine kleine Kassee-

stanzung errichtet. Die Beziehungen zu den

Enwohnern, sowie zu den umwohnenden
Slmmen sind sehr befriedigende. Leute von

Karagus und anderen Nachbarländern waren

mit Einladungen für Emin eingetrossen. Emin
erwartete nur die Anlunft Lientenant Lang-

held's — welcher Mr. Stokes begleitet hatte,

um nach Karagn aufzubrechen und nach Er-
richtung einer lleinen Station daselbst weiter

nach Westen zu gehen.

von der Expedilion des Majors von Wissmann.

Ueber die Expedition des Majors von

Wissmann gegen den Häuptling der Land-

schaft Kiboscho (vergl. die vorige Nummer) ist
solgender Bericht an den Reichskanzler ein-

gegangen:



Masinde, den 8. März 1891.

Ew. Excellenz melde ich ganz gehorsamst,
daß ich am 11. Februar d. J. von Moschi

gegen den Häuptling Sinna aufgebrochen bin.

Sinna hatte, wie bereits früher berichtet, osten-
tativ die deutsche Flagge niedergeholt und an

ihrer Stelle die rothe Flagge des Sultanus von

Sansibar gehißt; er hatte ferner eine friedliche
Landschaft, welche unter dem Schutze der

deutschen Flagge stand, übersallen, ausgeplündert
und einen Theil der geraubten Menschen an

Stklavenhändler vertauft und allen Warnungen
und Drohungen meines Stationschefs von

Moschi Hohn gesprochen. Sinna war

überhaupt im Laufe der letzten Jahre eine

Geißel der Bewohner des Kilima Ndscharo=

gebietes geworden und höhnte über die Macht
der Weißen, die er erst sehen müsse, bevor er

an sie glanbe. Meine Truppe in Sltärke von

einer Kompagnie Sudanesen, zwei Kompagnien
Sulus mit einem 4,7 cm Geschütz und dem

Maximgun hatte ich zwecks Ausnutzung
eines eventuellen Sieges, sowie besonders um

einen Präcedenzfall zu schaffen, daß die uns

befreundeten Eingeborenen mit uns zusammen-

kämpfen, durch 100 Dschaggakrieger, die der

Häuptling Mandara siellte. verstärkt.
Nach einem Tagemarsch längs des Süd-

abhanges des Kilima Ndscharo stieg ich durch
ein reich bewässertes, äußerst fruchtbares Gebiet

die Hänge des Gebirges hinauf. Gegen Mittag
des zweiten Marschtages stieß ich auf die Vor-
posten des Häuptlings Sinna; 2 Mann
wurden überrascht, gesangen und zur weiteren

Führung gezwungen. Nach weiterem ein-

stündigen Marsche durch dicht bevölterte, jetzt
aber flüchtig geräumte, reich angepflanzte
Höhenzüge, gelangte ich an einen übersichtlichen
Bergzug, dessen Rückenlinie von einem tiefen

Graben gelrönt war. Ningsum hallie das

Gelände wider von dem Kriegegeschrei der

Waliboscho, die, zum Theil noch ihr Vieh vor
sich hertreibend, alle nach einer weiter gelegenen,
mit Bananen dicht bestandenen Höhe, auf deren

Kuppe die rothe Flagge wehte, im vollen

Kriegsschmuck zueilten. Ein hestiges Feuer
aus dem erwähnten Graben, das mich zur

Entwickelung zwang, verschaffte dem von allen

Seiten herbeieilenden Feind Zeit, sich zu sammeln.

Nach lurzem Feuergesecht schickte ich die Teten-
kompagnic vor, und nahm dieselbe mit dem

Bajonctt den vom Feinde bis auf die nächste

Annäherung der Kompagnie gehaltenen Graben;
der Feind trug einige Todte und Verwundete

mit sich, verschwand aber sehr bald in dem

vorerwähnten dichten Bananenwald. Ich zog
meine Truppe zusammen, ließ die Trägerlolonne
mit ihrer Bedeckung im Graben Stellung
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nehmen, befahl den Wadschagga-Kriegern, sich
auf der weiter rückwärts liegenden Höhe zu

klonzentriren, und ging zum Angriff auf den
vorliegenden, vom Feinde, nach dem betäuben-

den Kriegsgeschrei zu urtheilen, stark besetzten
nächsten Höhenzug über. Schon jetzt wurde
es mir klar, daß ich über die Stellung des

Feindes durchaus falsch berichtet war. Ohne
auch nur einen Menschen zu sehen, erhielten
wir aus den Bananenpflanzungen ein wie ge

wöhnlich schlecht gezieltes, aber heftiges Feuer;
ein Sudanese ficl, ein Europäcr und ein Sulu
wurden verwundet.

Ich dirigirte mich mit zwei Kompagnien
gegen den höchsten Punkt der Anhöhe, während
die dritte Kompagnie in meiner linken Flanke

auf die voraussichtliche Rückzugslinie des Feindes
nach dem Gebirge zu vorging. Da ich nach
Meldungen annehmen mußte, daß das Terrain
um die weiter vorwärts liegende Boma des

Häuptlings Sinna frei sei, nahm ich die Ge-
schütze mit mir — leider sollten mir dieselben

in dem denkbar ungangbarsten Terrain noch

manche Schwierigteiten bereiten. Der Bananen=
wald war vom Feind geräumt und wimmelte von

Rindvieh, das die sich nach der Boma Sammeln-

den nicht schnell genug hatten forttreiben können.
Ich stand plötlich vor einem 3 u breiten und

6m tiesen Graben, der sich rings um die

Anhöhe zog: das Gelände war so dicht be-

wachsen, daß die Truppe hier und dort aus

einer Eutsernung von einigen Schritten Feuer

erhielt. Lebhaftes Feuern links zeigte, daß
auch die detachirte Kompagnie auf Widerstand
gestoßen war. Da durch einige Verwundete

unser Vormarsch sehr aufgehalten wurde, so
ließ ich dieselben unter dem Schutee einer Ab-

theilung am Graben zurück. Nicht ohne Mühe
ward letzterer überbrückt und überschritten.

Wir gelangten jenseits in ein jeder Beschreibung
spottendes Gewirr von Hecken, Pallisaden,

Verhauen und Gräben; jedes einzelne kleine
Gehöft war stark besestigt, und, wie sich später
herausstellte, war das besonders stark ver-

barriladirte Gehöst des Häuptlings auf etwa

100m im Radinus von solchen Befestigungs-

abtheilungen umgeben. Eine Uebersicht über
die Truppe war ausgeschlossen; man sah nur

den Mann vor sich und hinter sich, denn im

Gänsemarsch mußte sich die Kolonne, von rechts
und links von unsichtbaren Feinden beschossen,

durch die Hecken ihren Weg bahnen oder in

gebückter Stellung durch die schmalen Pforten
drängen. So eingepfercht war oft die Schritt

für Schriti vordringende Truppe, daß ein
Snulu einen Speerstich erhielt von einem Feinde,

den er nicht sehen konnte. Unter diesen Um

ständen war die einzige Maßnahme, welche



vor bedenklichen Verlusten schützte, die,
die vorwärts dringende Truppe sort-

während rechts und lints ins Dickicht schoß.

Nach einstündigem, ich kann nur sagen Durche
würgen durch diesen Irrgarten in der Nich-
ung auf dic linke Flügelkompagnie, die offen

bar freieres Terrain haben mußte, da sie

mehrfach Salven abgab, trafen wir min der-
selben auf einem freien Platze von etwa 60 un

im Geviert zusammen. Jedoch auch bier war
das Bleiben besonders für eine größere Truppe

ganz unmöglich, da wir unausgesetzt von allen

Seiten, auch von einer benachbarten, gleichfalls
mit Bananen dicht bedeckten Höhe Feuer er

hielten. Ich tonnte hier wenigstens unter dem
Schutze eines mächtigen Baumes die Ver

wundeten sammeln und die Truppe zusammen
ziehen bis auf einen Zug, der in dem Gewirr

abhanden getommen war. Wir mußten nach
früherer Aussicht dicht bei der Voma des
Häuptlings sein; — ich unterließ jedoch eine

weitere Untersuchung, da meine Leute nach

fünfsündigem Marsch und zweistündigem Ge
secht in glühender Sonnenhitze (bei unbedeckiem
Himmel in der heißesten Jahreszeit) sehr er
müdet waren und beim Versuch des Eindringens

in die besonders stark besestigte Boma mehr
sach aus allernächster Nähe verwundet wurden.

Es war vor Allem nicht möglich, aus dem

Gewirr der Bomas heraus die Lage zu über

sehen und beschloß ich daher nach der Stellung,
wo die Trägerkolome lag, zurückönlehren, der

Truppe Nuhe zu gönnen und die Verwundeten

in Sicherheit zu bringen.

Auf der Höhe, auf der ich zuerst auf den
Feind traf, nur 300 m von der Boma des

Häuptlings entfernt, durch eine tieje Schlucht
jedoch von letzterer getrennt, lagerte ich mit
der ganzen Truppe in dem bereits erwähnten

Graben, der uns gegen das unausgesetzte, wenn

auch ziemlich wirlungslose Feuer des Feindes
Deckung bot.

Erst am Nachmittag näherte sich, sort-
während nach allen Seiten hin das Feuer
erwidernd, der abgekommene Zug und stieß,
heftig vom Feinde verfolgt, zu uns. Schwere
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Verluste hatte der Feind, als er sich bei dieser

Verfolgung aufs freie Terrain wagte, denn
ich hatte im Graben sämmtliche Europäer zum
Feuern auf die sich irgendwo aus dem Dickicht
herauswagenden Feinde antreten lassen. Trotz
schwerer Verluste, die hauptsächlich auf das
prompte Arbeiten des Maximguns wie das

wohlgezielte Schützenfeuer der Europäer zurück-
zuführen sind, versuchten die Wakiboscho un-

ausgeseht sast eine Stunde lang in kleinen
Trupps gegen unsere Stellung einen Vorsloß

zu machen, wozu sie offenbar unser scheinbarer afrilanische Verhältnisse blutigen Krieges

Rückzug in die gesicherte Position verleitete.
Da die Dunkelheit hereinbrach, blieb ich mit
der Truppe auf derselben Stelle, um am

nächsten Morgen den Angriff wieder aufzu-
nehmen, wenn nicht die Waliboscho, durch

starke Verluste eingeschüchtert, Unterhandlungen
einleiten würden. Diese waren jedoch weit

davon entfernt: sie umschlichen uns vielmehr

jast auf allen Seiten und schossen mit Pausen

sont während der ganzen Nacht nach unserem
Lager. Auch belehrte uns das deutlich ver

nehmbare Holzschlagen, daß sie noch an der
Befestigung ihrer Bomas arbeiteten. Da wir

die Entsernungen ungefähr tannten, so dämpfte
ich das oft in der Nacht erhobene Kriegsgeheul

durch eine Lage Maximsener in der Nichtung

des Geschreis. Am. nächsten Morgen hieß es,
daß man uns nur getänscht habe, die Waki-

boscho seien alle ins Gebirge entslohen. Ich
schickte zunächst eine slärlere Patronille, die
jedoch bald die Meldung sandtc, daß die Boma
und zwar nur die innere, stark besetzt sei.

Da ich jetzt die örtlichen Verhälmisse besser
lannte, sandte ich Chef Johannes mit zwei
von Chef I)r. Bumiller und Lientenant

Prince geführten Abtheilungen nach der Boma.
Es wurde nun unter fortwährendem Feuer

ins Dickicht in gerader Linie auf den Flaggen-
mast Sinnas eine Boma nach der andern

niedergehauen. Auf Meldung, daß die Truppe
sich sast verschossen habe, sandte ich eine weitere
Abtheilung unter Lientenant v. Zitewitz und

de la Frémoire zur Unterstützung und ge-

lang es nun, in das Innere einzudringen.

Wie von der Erde verschlungen, waren die

für Neger erslannlich zähen Vertheidiger ver-
schwunden, und zwar zum größten Theil in

langen höhlecnartigen Göängen, deren Oesfnungen
in die vorher beschriebenen tiesen Gräben mün-

deten (solche Höhlen sind an diesem Abhange
des Kilima Ndscharo häufig). Es wurden

viel Pulver, Waaren und Wassen erbentet und

der um einen mächtigen Baumstamm aus

Stroh erbaute Flaggenthurm sowie das Wohn-
haus Sinnas angezündet. Eine starke Explosion
von verslecktem Pulver blieb trotz der Nähe

unserer Leute schadlos.

Jetzt sandte ich die Dschagga-Krieger
Mandaras vor, um Gefangene und Beute zu

machen. Es wurden innerhalb zwei Stunden,
in welcher Zeit die Wadschagga auch die Ver-

folgung des flüchtigen Feindes übernahmen,
50 Gesangene, meist Weiber, weit über

2000 Stück NRindvieh, gegen 3000 Stück

Kleinvieh und einige Waaren eingebracht.

Am selben Tage noch trat ich den Rück-
marsch nach Moschi an, der trotz des für

von
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verfolgenden Kiboscholeuten beunruhigt wurde.
Ich habe in meiner 12jährigen Afrikapraxis
so tapfere Neger wie die Leute Sinnas noch

nicht lennen gelernt.
Der Verlust der Wakiboscho ist, wie ich

später durch sie selbst feststellen lonnte, gegen
200 Todte, 60 Verwundete, während der

unfrige ! Todte, 15 Verwundete (unter letzteren

Unteroffizier Nowack) betrug.
Da ich heute hier erst eingetroffen bin

und die Boten, um Pangani noch rechtzeitig

zu erreichen, in dieser Nacht aufbrechen müssen,
so werde ich mir ganz gehorsamst erlanben,

die weitere Berichterstattung über den Friedens-
schluß mit Sinna wie den Verlauf der Expe-

dition mit nächster Postgelegenheit einzusenden.

(gez.) v. Wissmann.

55 unegust der Deutschen Schutztruppeür Ofl. Afrika.

a. Im Monat Dezember.

Das Verhältniß der Erkrantungen über-

haupt zur Gesammtsststärte betrug: 1. bei

der Schiffsbesatung 1,5 pCt., 2. in Saadani

7,3 pCt., 3. Sansibar 8,1 pCt., 1. Milin=

dani 9,7 pCt., 5. Tanga 11,2 pCt., 6. Pau-

gani 13,7 pCt., 7. Lindi 17,1 pCt., 8. Ma-

sinde 21,8 pCt., 9. Darzes-Salaam 22,1 pCt.,

10. Bagamoyo 21,8 pCt., 11. Kilwa 26,5 pCl.,

12. Mpwapwa 10,8 pCt.
Das Verhältniß der Malaria- Ertrantungen

zur Gesammtliststärle war auf den verschiedenen

Stationen folgendes: 1. und 2. Schiffsbesatzung

und Sansibar 0,0 pCr., 3. Pangani 0,8 PCt.,
4. Tanga 1,1 pCt., 5. Saadani 2,9 pPCt.,

6. Mitindani 5,8 4 7. Kilwa 5,0 PpCu,
8. Masinde 9,1 pCt., ). Bagamoo“ 9,90 pCt.,
10. Lindi 10,3 ct. 11. Dar-es Salaam

2 pCt., 12. Mpwapwa 18,1 PCt.

Für die Europäer waren die Prozent-

sätze der Erkrankungen überhaupt folgende:
1. Mpwapwa 0,0 pCt., 2. Kilwa 6,2 pCu,

3. Pangani 9,1 pCt., 4. Schiffsbesatzung
11,1 pCt., 5. Sansibar 12 pCt., 6. Lindi

14,4 pCt., 7. und 8. Saadani und Dar es-

Salaam 22,2 pCt., 9. Bagamoyo 26,9 PpCt.,
10. Tanga 30,0 pCt., 11. Masinde 10,0 pCt.,
12. Mitindani 16,2 PpCt.

Mit Bezug auf Malaria gestalteten sich
die Prozentsätze für die Europäecr wie solgt:
I., 2. und 3. Schiffsbesaßung, Sansibar und

Maab 0,0 vCt., 1. Kilwa 6,2 PCt.,
Pangani 9,1 pCt., 6. Tanga 10,0 PpECt.,

7. Saadani 1I,I pCt., 8. Lindi 11,1 pCt.,

9. Den Salaam 22,2 PCt.,
10. Bagamoyo

23,1 pCt., Mi-
lindani 46,2

Masinde 10,0 pCt., 12.

9
— —. Im Monat Januar 1891.

Das Verhältniß der Erkrankungen über-

haupt zur Gesammtiststärke betrug: 1. bei der

Schiffsbesatzung 1,5 pCt., 2. in Sansibar
5,1 pCt., 3. Saadani 11,1 pCt., 1. Tanga

12,0 pCt., 5. Milindani 14,7 pCt., 6. Kilwa

!7,6 pCt., 7. Bagamoyo 29,7 pCt., 8. Dar-
es Salaam 30,0 pCt., 9. Mpwapwa 32,1 PCt.,

10. Masinde 12,1 pCt., 11. Pangani 12,9 pCt.,
12. Lindi 13,2 pCt

Die verhältnißmäßig hohe Krankenzahl in
Pangani erllärt sich daraus, daß während
des Monats von der Station Pangani aus

eine größere Expedition abging und die Be-

satzung der Station gesunde Leute für die zur

Expedition nicht geeigneten, von auswärts ge

tommenen Leute eintauschen mußte. Die hohe
Krantkenzahl ist somit eigentlich der Station
Pangani nicht anzurechnen.

Das Verhältniß der Malaria-Erkrankungen
zur Gesammiiststärke war auf den verschiedenen

Stationen solgendes: 1. Kilwa 1,1 PCt.,

2. Pangani 1,8 pCt., 3. Sansibar 2,7 pCt.,
1. Saadani 3,7 pCt., 5. Tanga 1,0 pPCt.,

6. Schiffsbesalung 1,5 pCt., 7. Milindani

9,8 pCt., 8S. Mpwapwa 10,8 PpCt., 9. Baga-
moyo 13,5 pCt., 10. Darzes= Salaam 20,0 pCt.,

11. Masinde 28,5 pCt., 12. Lind 28,8 pCt.

Für die Europäcr waren die Prozentsätze

der Erlraulungen überhaupt folgende: 1. in
Masinde 0,0 pCt., 2. Sansibar 8,0 PpCt.,
3. Schiffsbesatung 11,1 pCt., 1. Dar-es

Salaam 15,9 pC##., 5. Pangani 16,7 pCt.,
6. Kilwa 17,6 pCt., 7. Lindi 20,0 pPCe,

8. Tanga 22,2 pCt., 9. Snadani 12,0 pCt.,

10. Bagamoyo 13,7 pCt., 11. Mpwapwa

50,0 pCt., 12. Mitindani 61,5 PpéCt.

Mit Bezug auf Malaria gestalteten sich
die Prozentsäte für die Europäer folgender-
maßen: 1., 2. und 3. Pangani, Lindi und

Masinde 0,0 pCt., 4. Sansibar 1,0 pPCt.,
5. und 6. Dar-es-Salaam und Kilwa 5,9 PCt.,

7. und 8. Tanga und Schiffsbesatzung 11,1 pCt.,

9. Saadani 14,3 pCt., 10. Mpwapwa 25,0 pCt.,

11. Bagamoyo 31,2 pCt., 12. Milindani
53,8 pCt.

Expedition des Dr. Sintgrafßf.

Der Afrilareisende Dr. Zintgraff war, wie

aus unseren sorilanfenden Mittheilungen bekannt,
in Begleitung des Lieutenants von Spangen



berg zu einer wissenschaftlichen Erforschung

des Hinterlandes Anfangs des vergangenen T
Minters von Kamerun nach dem Bali-Lande
ausgebrochen. Ihm war eine Handels

erpedition der Firma Jantzen &amp; Thor
mählen gefolgt. Beide Expeditionen waren

in der Station Valiburg liegen geblieben,

welche I)r. Zintgraff schon gelegentlich einer
alteren Expedition gegründet hatte. Wie früher
war der Expeditionsführer mit dem Häupt

ling Garega des Bali-Landes in ein freund

schaftliches Verhältniß getreten und hatte mit

demselben Blutsbrüderschaft und ein Bündniß
abgeschlossen. In Folge dessen begannen bereits
Handelsbeziehungen zwischen den Balileuten
und Kamerun.

Der benachbarte, den Valis seindliche Häupt
ling der Bafuti trat der Exvedition entgegen.
Er ermordete zwei von Iör. Zintgraff an

ihn abgesandte eingeborene Friedensboten und

widersetzte sich dem weiteren Vormarsch der
Eredition. Die triegerischen Valis glaubten die

Bafutis mit Gewalt zur Nachgiebigkeit zwingen

in können und boten ihre gesammie lriegerische

Mannschaft aui, der sich auch Dr. Zintgrajf

und die Thormählene'sche Handelserpedition
auschloß. Am 31. Januar gelang den

vereinigten Krästen, das Hauptdorf der Bafuti,

Badanz, zu erstürmen, niederzubrennen und

siegreich vorzurücken. Am Nachmilttag jedoch,
ale die Balis bereils den größten Theil ihrer

Munition verschossen hatlen, drangen die
Basutis mit doppeller Ueberzahl gegen die

Ersteren vor. Es kam zu einem blutigen

Gefecht, bei welchem die Bafutis zwar den
stärleren Verlust (mehr als 500 Mann er

linen, die Balis aber und die beiden deutschen

Expeditionen zum Rückzug nöthigten. Dr. Zin
graff verlor von seinen Leuten etwa 170 Ein

geborene. Leider fielen aber auch in dem

Gesecht der Lientenant von Spangenberg
sowic der Expeditionsmeister Huwe und von

der Handelsexpedition die Herren Thiede
mud Nehber.

Dr. Zintgraff verblieb noch 11 Tage

mbehelligt in Station Baliburg und tehrte
dorauf, um Munition zu beschaffen, da die

Basutis sich wieder zurückgezogen hatten, nach
Kamerun zurück. Von dort wird er, sobald

er die erforderliche Verstärkung erhalten hat,

nach Valiburg aufbrechen und die Expedition
sortsetzen. Baliburg ist mit einer starken Be-
satzung unter dem Expeditionsmeister Carsten
sen belegt worden, während ein anderes Mit-

glied der Expedition bei Miyumbi im Lande

der Banyangs mit einer kleineren Schaar an
sässig gemacht ist.

(
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Errichtung einer botanischen Sentralstelle für
die Rolonien.

Seitens der botanischen Anstalten in Berlin
—des botanischen Gartens und Museums —

wird eine Zentralstelle für die Kolonien ein-

gerichtet werden, welche die Aufgabe hat, den
selben die erforderlichen Sämereien und Pflanzen

zur Anzucht zu liefern, den Nutzwerth der
daselbst gezogenen Pflanzen und Früchte zu

bestimmen und sich überhaupt nach besten
Krästen für die botanische Entwickcelung der
Kolonien nutzbar zu machen. Es wird zu

diesem Zwecke die Bereitstellung eines geeigneten
Terrains im hiesigen Kgl. botanischen Garten,
sowie die Errichtung eines Vermehrungshauses
erfolgen. Auch wird für die erforderliche Ver-
mehrung der wissenschaftlichen Hülfsträfte, sowie
für die Anstellung der nöthigen technischen
Kräfte Sorge getragen werden. Der Verkehr
zwischen der botanischen Zentralstelle und den

Behörden in den Kolonien hat durch direkte
Korrespondenz zu erfolgen.

Brilisch-Betschnang= Land.

Britisch-Betschunna Land, welches unserem
südwestafrikanischen Schutzgebicte benachbart ist,
bietet, wenngleich bereils erheblich entwickelter,
als Namaqua= und Damara-Land, doch so
viele Aehnlichteit mit letzteren Gebieten, daß
einige Mittheilungen aus dem Jahresberichte
des Administrators von Betschnang Land (für

die zeit vom 1. Ottober 1889 bis 30. Sep-

tember 1891 nicht ohne Interesse sein dürften;
dies um so mehr, als das Land als Ver-

bindungsglied zwischen der Kap Kolonie und

Matebele bezw. Maschona-Land, dem von der

Britisch-Südafrilanischen Gesellschaft in Aus-
sicht genommenen Arbeitssfelde, eine erhöhte Be-
deulung gewonnen hat.

„Man muß“, so berichtet der Administrator
Shippard, „durch Betschnana Land vom

Har Fluß bis zum Nolwani und hinab bis

zum Limpopo reisen, um die erstannlichen Fort-

schritte zu erlennen, welche in der Erschließung

und Entwickelung dieses Landes gemacht sind,
seil. Ihre Majestät geruht haben, der Britisch=
Südafritanischen Gesellschaft einen Schutbrief
zu verleihen. Die Vollendung der Eisenbahn
bis Vryburg und die Fortsetzung der Linie

(bereits vermessen) bis Maseting: der Bau

der Telegraphenlinie mit eisernen Stangen nach
dem Maklontsi= und Tati-Fluß, das Graben

von Brunnen, die Herstellung von Wegen, die

Erbauung und Befestigung von Lagern an



erhabenen Puntten und der stark angewachsene
Handelsverkehr mit Wagenladungen von Gütern

aller Art längs der großen Route nach Norden
und Nordosten zeugen von dem neuen Loben,

welches die Aussicht auf ungeahnte Reichthümer
der Goldfelder Maschona-Lands entfaltet hat."

Die Einnahmen beliesen sich in den sechs
Monaten vom 1. April bis 30. September 1890

auf 13913 Pfd. Sterl. gegen 5558 Pfd. Sterl.

im gleichen Zeitraume des Vorjahres. Sie
stammten namentlich aus der Hüttensteuer

(1172 Pfd. Sterl.), Telegraphengebühren (11111
Pfd. Sterl.), Landrenten (2097 Pfd. Sterl.)
und Landverkäufen (2836 Pfd. Sterl.).

Andererseits sind auch die Ausgaben er

heblich gestiegen. Sie beliefen sich während
der sechs Monate vom 1. April bis 30. Sep-

tember 1890 auf 69 3330 Pfd. Sterl. gegen

17572 Pfd. Sterl. im gleichen Zeitraume des
Vorjahres. Sie überstiegen also in dem er

wähnten Halbjahre die Einnahmen um 55 417

Pfd. Sterl. Der Fehlbetrag wird von Eng-

land gedeckt, welches in das Budget des laufenden
Etatsjahres 80 000 Pfd. Sterl., also eiwa

1 750 000 Mart Zuschuß für Betschnang Land

eingestellt hat.
Von den Ausgaben entfällt bei Weitem

der größte Theil auf die Polizeitruppc, welche
eine Stärle von 22 Offizieren, 39 Unteroffi

zieren und 375 Mann besict, wozu noch ein

kleines Kontingent eingeborener Soldaten tritt.

Die Truppe besitzt 7 Feldgeschütze (7.Pfünder),
2 Nordenfeldt Geschütze und 1 Maxim Kanone.

Der Pferdebestand belief sich auf 320. Der

selbe mußte neu ergänzt werden, da fast alle

Pferde im Laufe des Berichtsjahres der Pferde
trankheit zum Opser gefallen waren. Letztere

wird, wie belannt, auch in unserem südwest

afrikanischen Schutzgebiete verhänguiswoll, so-
fern die Pferde nicht während der krilischen

Zeit nach solchen Plätzen gebracht werden,
welche erfahrungsmäßig von der Krankhcit ver

schont bleiben.. Ob die Einführung von
Kamcelen von Erfolg begleitet sein würde, be

zweiselt Administrator Shippard, da in ganz
Betschnana-Land die Kälte in den Winter

nächten beträchtlich ist und ost große Tempe-
raturunterschiede unvermittelt eintreien.

Auch in Betschnang Land haben die Eng
länder das System befolgt, gewisseLandstrecken
den Eingeborenen vorzubehallen (Eingeborenen
Reserven!), während das übrige Land den

Weisen crässnet wird. Während nun der

Juspektor dieser Eingeborenen Reserven der

Meimung ist, daß letztere nicht ansreichend be-
messen seien, wendet sich Nr. Shippard gegen

diese Ansicht. Er hält für zweckmäßig,
wenn die Eingeborenen des

(
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Belschuana-Landes,

welche noch mehr wie andere Afrikaner die

Arbeit verabscheuen und mit Vorlicbe ihre
Frauen für sich arbeiten lassen, gezwungen
werden, bei den Farmern zu arbeiten, welche
an Arbeitern Mangel leiden.

Titterarische Besprechungen.

Handbuch der geographischen Ortsbe-
stimmungen auf Neisen zum Gebrauch
für Geographen und Forschungsreisende
von Dr. W. F. Wislicenius. Leipzig,

W. Engelmann. 1891.

Esr ist eine leider unleugbare Thatsache,

das die von Forschungsreisenden heimge-
brachten astronomischenOrtsbestimmungen, so
sern sie nicht von eigentlichen Fachlenten her

rühren, nur m sehr seltenen Fällen den an

sie zu stellenden Ansvrüchen genügen und daß
auf leinem Sperialforschungsgebiet die für
den Erwerb der nöthigen Instrumente und

Hülsomittel ausgewandten Gelder meist in so

schreiendem Mißverhältniß zu den erzielten

Resultaten stehen, wie auf diesem. Häufig wird
die Notirung gewisser, für die Berechnung
absolut nöthiger Angaben unterlassen, so dasß;
letztere ganz unmöglich wird: oder es werden

Vorsichtsmaßregeln außer Acht gelassen, deren
ohnewesentlichen Mehraufwand von zeit und

Mühe mögliche Berücksichtigung erheblich bessere
Ergebnisse geliesert haben würde. Daher
lommt ers, daß meist die gewonnenen Resultate

in teinem Verhälmiß zu den ausgewandten

Opsern an Geld, heit und Mühe siehen. Von

verschierdenen Antoren ist der Versuch gemacht

worden, diesem leidigen Uebelstand durch
Herausgabe von Auleitungen zur Anstellung

geographischer Ortsbestimmungen abgzuhelsen.
Der Versasser des vorliegenden Buches hat
sicher Recht, wenn er in der Einleitung

ausführt, daß alle bis jetzt erschienenen

Schriften, welche dieses Ziel anstreben, das
selbe nicht erreicht haben, sei es weil sie für

den Nichtfachmann zu umsangreich und schwer
verständlich, sei es weil sie zu unvollständig

sind. Ior. Wislicenius hal nun versucht,

den goldenen Mittelweg zu finden und auf

209 Seiten aller das zusammenzustellen, was.

seiner Ansicht nach zu dem gewünschten Ziele

führen soll. Neben den Grundbegriffen der

sphärischen Astronomic wird die Thoorie

sowic die Vehandlung des Sertanten und

Theoduliten, die Methode und Berechnung
der Orts und Zeitbestimmungen in recht

llarer und faßlicher Weise gelehrt und durch
stete Verweisungen anf die größeren Lehr
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lucher der Astronomie dem Leser em ein seinen Werih zu nehmen. Das aber möchten

gehenderes Siudium der einzelnen Fragen wir hervorheben, daß unseres Erachtens nach

aleichtert. Durch ausführliche Rechnungs auch das idcalste Lehrbuch die sachmännische
beispiele, die der Praris entnommen sind muündliche Anleitung nicht zu ersetzen im Stande

ron denen vielleicht zu wünschen gewesen ist. Die wünschenswerthe Vertrautheit mit

wäre, daß sich unter ihnen auch einige aus den Instrumenten und Beobachtungsmethoden
miedrigen Breiten befunden häuten wird durch ein Lehrbuch zu erwerben, erscheint für
jede Methode besonders erläutert und umer die meisten Neisenden unmöglich. Zum Glück

der Rubrit „zu beachten“ ihre Verwendung ist durch das Entgegenkommen der Direktion

in Einzelsall kurz charalterisirt. der Demschen Seewarte in Hamburg endlich

Unzweifelhaft bietet das vorliegende Hand- " auch in Deutschland eine Stelle geschassen,

luch einen gangbaren Weg, sich vor Antritt an der diese praktischen Kenntnisse ohne wesent-
einer Reise die nothwendigen Kenmmisse zur liche peluniäre Opser erworben werden können.

Ausführung astronomischer Ortsbestimmungen Mögen diese nicht dankbar genug anzuer-
zu erwerben, und auch denen, welche sich mii lennenden Bestrebungen im Verein mit dem

der Berechnung solcher Beobachlungen zu be vorliegenden Lehrbuch, welches dem praklisch

schäftigen haben, wird dasselbe alsOrientirungs ausgebildeten Reisenden ein treuer Verather
und Nachschlagewert nur willlommen sein sein wird, endlich dem traurigen Zustande ein

lämen. Wir wollen nicht mit dem Versasser Ende machen, daß alljährlich Tausende für

darüber rechten, ob das Werk für den Bedars astronomische Instrumeme und Uhren nutzlos

eines nichtfachmännisch gebildeten Reisenden, ausgegeben, hochgespanme Erwartungen merk-
nicht doch vielleicht noch zu umsangreich lich herabgestimmt und die Resultate opser
geworden ist, und ob dasselbe bei einer voller Mühen schließlich als werthlos bei Seite

s#äteren Auflage nicht doch vielleicht um eine geworsen werden.

Anzahl Bogen zu lürzen wärc, ohne ihm

Anzeigen.
Te fiur die zwcigeivollene Letitzeile oder deren Raum 1# Vicnn la) i#nd an dieVerkrieholeiung. Verlin WI2, Kochstraße 66—70,

oder deren Zweigstelle. SWII. Bernburger Strae 22. einzusenden.

Deutsche Ost-Afrilka-Linic.
HRegelmüssige L'ostdampflenr-Verbindung

unter Vertrag mit dem Deutschen HRceiche
zwWwischen

2

Hamburg und Ost-Afrika,
Rotterdam, Lissabon und Neapel anlaufend.

Die nöchsten Iahrplanmässigen Expeditionen linden statt:

ber Reichspostlampfer
„Bundesrath-“, (apt. v. ISSendoril, am Mittwoch. d. 29. April,

„Kaiser“, Terchau, "— 27. Mai,
„Reichstag“, Elson, - 24. Juni,

mich Tanga, Dar-es-Salaam, Sansibar, Lindi, Mozambique, Delagoa-Bay.

Diese Dampfer neohmen auch Passagiero und Waaren nach

Bagamoyo, Saadani, Pangani, Kilwa, Ibo, Quelimane, Chiloane,
Inhambane und Beira.

Die Irmplfer #ben rrarzuotiene Jinurrichtrrnngen J“ 47% ihre /an sdKissenl.

Cn. 20. Mnl vird cxpedirt:

Extradampfer „Cassius“, Capt. Rix,
nach Dar-es-Salaam und Sansibar.

Alle Clter müssen Splilestens zwmel Tage vor Abgung des betr. Dumpfers Ingsseite seln.

Nähecres wetgen Fracht und Passuge ertheilt der Schillsmakler August Bolten, Wm. Miller's
Tarleen:ger, Hamburg, so#wie die Deutsche Ost-Afrika-Linie, Hamburg, Gr. Reithe nstrasse 25.
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Oesterreichisch- ungarischer Lloyd in Triest.
Egyptischer und Indo-chinesischer Dienst. 10

Abfahrten ab Triest:

nach Aleandiien (lillinic) über Brindisi, jeden Freitag zu Aittag: Ankunit den nächsten Mlittwoch

" Bombaz „Ceillinie) über Brindisi, Port Said, Suez und Aden am 3. jeden Monats um 4 Uhr
Sachmittags: Ankunst am 19. desselben Nonats, Anschluss nach Hongkong über Colombo,

Penang und Singapore und nach Calcutta über Colombo und Madras;

„ Aden u 1t59 z# von Port Said, Suez, Dieddah, Suakin, Massaua und Hodeidah am
.der Monte Abril, Juni, Angust, Oktober und Dezember um 4 Uhr Nachmittags.

Afrikanische Damptfschiffs Attien-Gesellschaft
WOoERMANN-LINIE. „

Am 25. April Postdampfer „Gertrud Woermann“.
(upt. Jeusen, nach Madeira, Gorée, Bathurst, Conakry,

s. — Sherbro und den Iasen Liverias.

Am 30. April Lostlampfer „Eduard Bohlen“, Capt. Hupfer,
nach den Canar. Inseln, Congo-Häfen und weiter südlich bis Walflschbay incl.

Am 5. Mai Postdampfer Anna Woermann. Capt. Heldt, nach den
Canar. Inseln, Gorée, Lagos, Kamerun und weiter bis Ponta Negra inclusive.

Am 15.)lal Postdampfer „Hedwig Woermann“, Capt. Schilling.
nach Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, den Canar. Inseln, Goree,

Goldküste, Togo und Lagos.

Regelmässige Expedilionen nach Marocco am l5. jeden Monats.

oe Gaetr msssen % 7%% „-o“7 obigen 7% % 4% %% ! Pi 72 1N Mittags
9sseites

Nüheres wegen Fracht und D’assage in Famians bei der Alrikanischen —— Ges.

Woermann-Linie. Gr. Reichenstrasse No. 27. und hbei dem Schillsmakler August Bolten, Wm. lers

Nachfolger.

F. H. SCHMIDT
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l'nack-Lrcessen für Wolle, Fasern, sowie

für alle sonstigen, für den Tranoport
in Ballen zu pressenden Produkte;

lentent-Trocken-Apparnte
für vegetabile, minerale und animale

enwiehlen alle Arten eingemachte Gemüse und Fleisch- Stosse, leicht tranoportabel, brauem
ibeisen rc. (prämiirt auf Ausstellungen des In= und in bedienen: Stanl-slu. 1 2
· »««— k, Its kstijnkiq Kataloge gratio u. franco.

Auslandes) in vorzüglicher Qualität. unter Garantie Ph. Mayfarth &amp; Co., Fabrik von Aerten
der Haltbarkeit, zu den billigsten Preisen. vghrinen jeder Art. 5Frankfurta.M., Ber ,

-Prciseourautcgratiö.-IsslWien.nnd00noul««.(’t(, Flinusw Luni-.

Busch, Barnewitz &amp; Co.,
Konserben-Fabrik.

Wolfenbüttel,

Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung vonSochen erschienen:

- s-.3.:vi·c-.-Z V-""w2,

HiszuzgegebenssomGerman-schenLloytL « "«»H»«f»»h.o.Z’I-,»»UMS1

Reglement für die Classification Das Reichsbeamtengesetz
und -

Vorschrilten erläntert
von

lür den
. » Perels und Dr. Spilli9 ·»· 4 Perels, r Spilling,

Bau und die Aust iüstung Gch. Admiraltiatorath. Geh. Ober-Poftrath.

Preis 5 M., geb. 5,60 M.
von

Schiffen und Maschinen.

Ieris: Nk. 10.—. Aktenstücke

betr. die

neglement für die Classincatiomn Mrriktanische Konferenz.

un I. Gencral-Akte der Berliner Konferenz vom
26. Febrnar 5

Die Protokolle der Berliner Konferenz.
:

Vol-schr’ilten 2

Preis 3 M.
Uür den

Bau und die Ausrüstung

nmn Dicht am Feindr.
Leben einer amerikanischen Offiziersfamilie

Iereis: Aik. §.—. im fernen Westen.

Von

Elizabeth B. Cnuster.

cisernen und Sstählernen Schiflen.

Beglement für die Classiffcation .....,..
nnd Auos dem Cnglischen frei übersetzt

6 .. von

Vorschriften Erich Kling,
lr #en Premierlientenant.

Bau und die Ausrüstung Mit Abbildungen und einer llebersichtolarke.
von Preio 5,25 Marl.

hölzernen Schilrn. Die gegenwärtig in Nord-Amerika herrschenden

Indianer Unruhen lenlen die lebhafteste Aufmerl-
Preis: Ak. 3———. samleit auf sich. Zum besseren Verständniß dieser

Vewegungen dürfte obigeo Buch, welchen in fesselnder
Berlin 189|1. 368 iiler 4 J. Weise den Rampf eines der schneidigsten Reilerführer

E. S. Mitiler &amp; Sohn. der amerilanischen Armee mitl den Indianern schildert,

Königliche llofbuchhandllung. viel beitragen.

Verlag von Haul Tveche in Riel
Hoibuchhandler Sr. Koniglichen HOoheit des Prinzen Heinrich von Preußen

v. delcten, Korvekt. Cptn. Sieben Jahre Seeladett. Heye, Sel. Lieut. i. Seebat. Die Kaiserl. Deutsche
- Marine. Ein Handbuch zur Orientirung über263 S. mit 4 Portraits gej. von Allers.

. 5,—, eleg. geb. K. 6,—. die Marine. 1887. 36 S. mit 4. 4. 1.—
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Verlag der Königlichen llolbuchhandlung von E. S. Mittler &amp; Sohn,
Berlin SW#, Kochstrasse 68—70..

Die

1 4“

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle
in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiberrn von Schleinitz

herausgegeben

von dem II’drographischen Amt des Reichs-Marine-Amts.

I. Theil: Der Reischericht. (Nit 58 Taleln.) — II. Theil: Phasik und Chemie. (Alit 85 Taleln.) —

III. Theil: J0tologie und Geologie. (Nit 33 Tulfeln.) — IV. Theil: Bolanik. (lit 38 Tafeln.) —

V. Theil: Aleteorologische Brohnchlungen.

l'reis 150 Alrk.

Serhen erschien in einer neuen herichtieten Ausguber

Verzeichniss der Leuchtfeuer aller Meere.
Hernau#zezeben von dem Hrdrographischen Amt der Adminralitüt.

ILleft Leuchticurr und Nelelsignalstationen in der Ostsce. den Belten. dem Sunde. dem

Kultegal und (dem Skagerrak. (Kurten Tit.Iund lI.

Cchelnet nA. 005. Tebunden „. 1.25.

II. llelt Leuchticuer und Nehelsignalelntionen in der Nordsce und de-un- Jörtlichen und dig
lichen Kismeer. Karten Ti. III und XIII.) eheltel J. 0.75. kgebunden „.1

III. Heft. Leuchilener und Nebelsignultationen im Luxlischen unal. Wenküte von

und Schottland. Küsten von Irland. (Karten Ti#.
Ovetchten . O..gelunden „K. 1.30.

IV. Ileit leuchtituer im Aittelmcerr. Schwarzen und Azoh ’schen Alcerr. (Karten Tit. V.“

Ueheltetl .N. 1.—. gebunden ..1.5

Ischt. Luchtiener im Joördlichen Mlantischen Oeran. Karten TPit. VI.)
C(lecheltet A. * gehunden . 1.70.

VI. llefll. Westindien und Südlicher Allamiecher Orean. Karten Tit. VII und VIII.=

Caiheltet . 0.50. rebunden .(. 1.—.

—

VII. Ieft. Indischer Oecan und Ostindiseher Archipel. (Kurten Tit. IX und XN.,

Gehestet M. 0 zehunden X. 1.—.
VIII. Illtl. Nordlicher und Südlicher Stiller Ocran. (Kurten Til. XI und' XII.

Geheftet . A. O.õO, Lebunden M. 1,-.

Das

internationale öffentliche Seerecht
der Gegenwart.

Von

F. Perels,
Geh. Admir= lätsrath und vortragender Nalh in der Katerlichen Admiraluat.

Preio 8 M.

Dieser Nummer liegt Heft 2 des IV. Bandes der „Mittheilungen von Forschungsreisenden

und Gelehrten aus den deutschen Schutngebieten“ bei.

Druck u. Verlag der Königl. Hofbuchhaudlung u. Hofbuchdimlerci von E. . Mitiler CK Sohn, Verlin SWI2, Kochste. 68—10.
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